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6 Verkehr

6.1 Gesamtverkehr

Ausgangslage

Die Verkehrspolitik ist entscheidend fiir die Wettbewerbsfahigkeit des alpinen Wirt-
schaftsraumes im nationalen und internationalen Umfeld. Sie gewahrleistet die Mobili-
tat der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Rahmen der verfligbaren
Mittel. In Graubilinden sind vier spezielle Charakteristika zu beriicksichtigen:

die Besonderheiten aufgrund der Randlage innerhalb der Schweiz mitten im
Alpenbogen

die Topographie, gepragt durch Berge und 150 Talschaften, welche die Struktur
der Verkehrsnetze beeinflusst

die mit der Topographie einhergehende dezentrale Besiedlung und geringe
Bevolkerungsdichte

der hohe Anteil des Tourismusverkehrs

Diese Rahmenbedingungen sind u.a. verantwortlich fiir die im schweizweiten Vergleich
Uberdurchschnittliche Motorisierung der Haushalte und den damit verbundenen hohen
Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am Gesamtverkehr.

Die Abstimmung der Siedlungs- mit der Verkehrsentwicklung ist ein zentrales Postu-
lat des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung (RPG). Dazu zédhlen die Férderung
des 6ffentlichen Verkehrs (OV) sowie der Rad- und Fusswege, der Schutz der Wohn-
gebiete vor schadlichen Einwirkungen sowie die Sicherstellung der Versorgung mit
Gutern (Logistik) und Dienstleistungen. Aufgrund des Klimawandels ist die Reduktion
des durch den Verkehr verursachten CO, Ausstosses ebenso ein wichtiges Ziel. Der
Kanton Graubiinden strebt hierzu — u.a. zur Verhinderung von unnétigem MIV — eine
Siedlungsentwicklung nach innen mit guter OV-Erschliessung sowie sicheren und
moglichst umwegfreien Verbindungen fir den Fuss- und Veloverkehr an. Die kanto-
nalen Infrastrukturplanungen gemass den Richtplankapiteln flr die Strasse (Kap. 6.2),
den OV auf Strasse und Schiene (Kap. 6.3), den Fuss- und Veloverkehr (Kap. 6.4), den
Agglomerationsverkehr (Kap. 6.5) und fur den Glterverkehr (Kap. 6.6) sind nach dieser
Zielsetzung ausgerichtet.

Gemass kantonaler Verfassung sorgen Kanton und Gemeinden im Kanton Graubiinden
fur eine bedarfsgerechte, umweltschonende und wirtschaftliche Verkehrsordnung
sowie fir die Forderung des 6ffentlichen Verkehrs. Die Stossrichtungen aus dem
Sachplan Verkehr des Bundes, Teil Programm, Schiene, Strasse, Luftfahrt (Kap. 6.7)
und Schifffahrt, sind zu berlicksichtigen. Die Infrastrukturplanung und angestrebte
Erreichbarkeit richten sich nach der kantonalen Siedlungsstrategie.
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Der bisher praktizierte nachfrageorientierte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur stdsst
aus verschiedenen Griinden an seine Grenzen. In Zukunft ist der Fokus vermehrt auf
eine Vermeidung von (zusatzlicher) Mobilitat, auf eine effiziente Nutzung der beste-
henden Infrastruktur sowie auf eine Lenkung des Verkehrsaufkommens zu legen. Durch
Multimodalitat im Personen- und Gliterverkehr (z.B. Park+Ride-Anlagen, kombinierter
Verkehr) sowie mit Massnahmen des Mobilitditsmanagements kdnnen Voraussetzungen
dafiir geschaffen werden.

Mit den mutmasslichen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung in den nachsten
Jahren ergeben sich neue Moglichkeiten, die verschiedenen Verkehrssysteme und
deren Infrastruktur volkswirtschaftlich effizienter zu nutzen und zu bewirtschaften.
Die Digitalisierung kann zum Beispiel zu einem besseren Verkehrsmanagement, einer
zielgerichteten Nutzung des 6ffentlichen Verkehrs, einer besseren Kommunikation
und Vernetzung der Verkehrsteilnehmer sowie einer Reduktion der Mobilitatskosten
beitragen. Die digitale Entwicklung verandert aber auch die Verkehrsnachfrage. Zum
Beispiel reduziert der Online-Handel mit Heimlieferung den Personenverkehr (weniger
Fahrten zu den Geschaften), im Gegenzug kommt es zu einer Zunahme im Gliterverkehr.

Graubiinden verfligt, u.a. aufgrund der alpenquerenden Passlibergdnge, Uber ein
reiches Inventar an historischen Verkehrswegen. Diese sind landschaftlich oft pragend
und tragen zur touristischen Attraktivitat des Kantons bei.

Ziele und Leitsdtze

Zielsetzung

Der Kanton verfolgt eine ausgewogene Gesamtverkehrs- bzw. Mobilitatsplanung
im Spannungsfeld zwischen zuverlassiger Erschliessung mit allen relevanten
Verkehrstragern, finanziellen Mitteln und optimierter Einbettung der Infrastruk-
turenin Siedlung und Landschaft. Unter der Pramisse, dass Mobilitat moglichst
minimiert werden soll, setzt sich die kantonale Verkehrspolitik die folgenden
Prioritaten:

1. Prioritat:  Erhalt und Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (baulich
und betrieblich) im Sinne der volkswirtschaftlichen Effizienz (Indi-
vidualverkehr, 6ffentlicher Verkehr)

2. Prioritdt:  Erhohen des Anteils des 6ffentlichen Personenverkehrs (OV) sowie
des Fuss- und Veloverkehrs am Gesamtverkehr, insbesondere in
urbanen und suburbanen Raumen

3. Prioritat:  Ausbau der Infrastruktur im Sinne einer gesellschaftlich erwiinsch-
ten, umweltvertraglichen und wirtschaftlich tragbaren Mobilitat.

Leitsatze

Eine angemessene Erreichbarkeit mit geeigneten Verkehrsmitteln als Basis
fiir die zukiinftige wirtschaftliche Entwicklung sicherstellen.

Zur Steigerung der Attraktivitat des Kantons Graubiinden als Wohn-, Arbeits-
und Tourismusort stellt die kantonale Verkehrspolitik die Erschliessung des



Kantonsgebiets durch einen effizienten Betrieb des Verkehrssystems und eine
funktionsfahige Infrastruktur sicher. Die Grundsatze des Raumkonzepts Grau-
blinden fliessen in die Verkehrspolitik ein, um eine angemessene Erreichbarkeit
zu definieren. Je nach Raumtyp lassen sich Stossrichtungen wie folgt definieren:

In den urbanen und suburbanen Rdumen wird eine Verdichtung des OV-
und Fuss- und Veloverkehr (FVV)-Netzes angestrebt. In den urbanen Rau-
men erhalt der Umgang mit saisonalen bzw. taglichen Nachfragespitzen
eine grossere Bedeutung.

In den touristischen Intensiverholungsraumen wird eine nachfragege-
rechte Erschliessung angeboten. Die saisonale Nachfrageschwankung wird
durch saisonale Differenzierung der Angebote des offentlichen Verkehrs
aufgefangen.

In den landlichen Raumen wird die Grundversorgung mit angemessen
leistungsfahigen Strassen und einem bedarfsgerechten Angebot des 6ffent-
lichen Verkehrs sichergestellt.

In den Naturrdumen steht der nichtmotorisierte Verkehr im Vordergrund,
der motorisierte Verkehr dient vorwiegend dem land- und forstwirtschaft-
lichen Zweck.

Die Leistungsfihigkeit des Verkehrssystems gewahrleisten

Die kantonale Verkehrspolitik priorisiert die effiziente Nutzung der Verkehr-
sinfrastruktur vor ihrem Ausbau. Durch die Foérderung der Multimodalitat im
Personen- und Guterverkehr werden attraktive Mobilitats- und Logistikketten
geschaffen. Beim Pendlerverkehr wird ein bewussteres Mobilitatsverhalten
durch ein Mobilitdtsmanagement unterstiitzt. Der Kanton nutzt die Méglichkei-
ten der Digitalisierung, um das Verkehrssystem effizienter zu betreiben.

Das Verkehrssystem mit der angestrebten Siedlungsentwicklung
abstimmen

Die Teilplanungen der unterschiedlichen Verkehrstriager (OV, MIV und FVV)
fokussieren auf eine Siedlungsentwicklung nach innen. Die Verkehrsinfrastruktur
innerhalb des verdichteten Siedlungsraums wird vertraglich gestaltet, indem
die durch den Strassenverkehr bedingten Immissionen und Konflikte zwischen
den verschiedenen Verkehrsmitteln (z.B. MIV/OV, MIV/FVV) so weit wie mog-
lich reduziert werden.
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Handlungsanweisungen

Die verschiedenen Sektoralplanungen (Strassen-, Schienen-, Fuss- und Velover-
kehr, Giuterverkehr) werden auf die Ziele und Leitsatze des Gesamtverkehrs
abgestimmt. Bei der Planung des Verkehrsangebotes sowie bei der Infrastruktur
wird die Zusammenarbeit zwischen Kanton, Regionen und Gemeinden sowie
dem Bund gewabhrleistet.

Federfiihrung: Departement fir Infrastruktur, Energie und Mobilitat

Der Kanton fordert durch aktive Beratung von Gemeinden und Unternehmen
die Umsetzung von Massnahmen des Mobilitatsmanagements.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr

In urbanen und suburbanen Raumen betreibt der Kanton ein Verkehrsmanage-
ment unter Berlcksichtigung aller Verkehrsmittel.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr

Der Kanton strebt mit seiner Verkehrspolitik moglichst geringe Umweltbelas-
tungen durch Bau, Unterhalt und Betrieb der Verkehrsinfrastrukturen an und
minimiert die Immissionen fiir die Bevolkerung.

Federfiihrung: Tiefbauamt oder Amt fiir Energie und Verkehr (abhangig vom
Verkehrsmittel)

Die Attraktivitat des o6ffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs
wird mit geeigneten Massnahmen gesteigert und somit deren Anteil am Gesamt-
verkehr erhoht.

Federfiihrung: Tiefbauamt oder Amt fiir Energie und Verkehr (abhangig vom-
Verkehrsmittel)

An Bahnhofen sowie in angepasster bzw. reduzierter Form an wichtigen Knoten
des Bussystems wird die kombinierte Mobilitat mit einem ausreichenden Ange-
bot an Veloabstellplatzen sowie Kiss+Ride und Carsharing-Parkpldtzen gefordert.
Park+Ride wird an Bahnhofen vorgesehen, die sich in Bezug auf Zufahrt und
Einzugsgebiet eignen.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr sowie Gemeinden



Erlduterungen

Verkehrssystem, Verkehrstrager, Verkehrsangebot, Verkehrsnachfrage:

Das Verkehrssystem umfasst alle Komponenten, die eine Ortsverdanderung
von Personen und Gitern ermdoglichen, wie z.B. Infrastruktur, Verkehrsmittel,
Transportprozesse etc.

Mit dem Begriff Verkehrstrager werden in der Regel technische Verkehrsinfra-
strukturen wie Strassen, Schiene, Wasserwege oder Flugkorridore bezeichnet.
Die darauf verkehrenden Fahrzeugtypen werden als Verkehrsmittel (Auto, Bus,
Bahn, Velo etc.) bezeichnet.

Das Verkehrsangebot umfasst die den Verkehrsteilnehmenden zur Verfligung
stehende Verkehrsinfrastruktur (Strassen, OV-Haltestellen, Parkierungsanlagen,
Verladeeinrichtungen etc.) sowie Informationen zum Fahrplan sowie zum Vertrieb
(Tarif- und Preissystem).

Die Verkehrsnachfrage ist das Ergebnis des individuellen Mobilitatsverhaltens
Uber alle Menschen und Giiter, die innerhalb eines bestimmten Raums unterwegs
sind. Gemessen wird die Nachfrage Gber die Anzahl Ortsverdanderungen (Wege
oder Fahrzeugfahrten) oder liber die Summe der zurlickgelegten Wegstrecken
von Personen und Gitern (Verkehrsleistung). Die Verkehrsnachfrage wird haufig
je Verkehrsmittel differenziert.

Mikrozensus Mobilitit und Verkehr Graubiinden 2015: Uber 80% aller biindnerischen
Haushalte besitzen ein Auto und in fast 30% der Haushalte im Kanton Graubiinden sind
zwei oder mehr Autos vorhanden. Gleichzeitig liegt auch die Verfligbarkeit an Velos
Uber dem schweizerischen Mittel: Trotz den besonderen topographischen Verhiltnis-
sen besitzen in Graubilinden 70% aller Haushalte zumindest ein Velo. Zudem besitzt
deutlich Uber die Halfte aller im Kanton Graublinden wohnhaften Personen zumindest
ein Abonnement des 6ffentlichen Verkehrs.

Bei der Wahl der Verkehrsmittel sind die Prioritdaten der Blindner eindeutig. Etwas
mehr als zwei Drittel der Tagesdistanz wird mit dem Privatauto zuriickgelegt, gefolgt
vom offentlichen Verkehr mit 23% und dem Fuss- und Veloverkehr mit knapp 7%.

Mit Abstand am meisten Fahrten werden fiir den Freizeitzweck durchgefiihrt, ca. die
Halfte der Tagesdistanz entfallt auf diesen Zweck. An zweiter Stelle folgt mit etwa 20%
der Tagesdistanz die Arbeit und an dritter Stelle der Einkauf.

Minimierung von Mobilitat: Mobilitat entsteht durch die Verkniipfung der Daseins-
grundfunktionen (Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung, Freizeit usw.). Eine Mini-
mierung von Mobilitat entsteht durch eine gute Anordnung dieser Funktionen und die
Ermoglichung kurzer Wege. Diese Handlungsanweisungen sind Gegenstand anderer
Kapitel im Richtplan (z.B. Siedlung, Tourismus).
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Sachplan Verkehr des Bundes: Der Sachplan Verkehr enthalt Festlegungen tber Ziele,
Grundsétze und Prioritdten in einzelnen Sachbereichen der Verkehrs- und Infrastruk-
turpolitik des Bundes (Schiene, Strasse, Luftfahrt und Schifffahrt). Der Teil Programm
(verabschiedet am 20.10.2021) stellt die Gesamtsicht der Verkehrspolitik des Bundes
in den Vordergrund. Er zeigt auf, nach welchen tGbergeordneten Zielen, Grundsatzen
und Prioritaten der Bundesrat bei der Erflillung seiner raumwirksamen Aufgaben im
Verkehrsbereich handelt und welche Folgerungen sich daraus fiir die Planung der
Verkehrstrager ergeben.

Die Umsetzung des Teils Programm erfolgt anhand vier Teilen Infrastruktur. Sie beste-
hen aus einem Konzeptteil und Objektblattern:

Der Teil Infrastruktur Schiene (SIS) befasst sich mit den Infrastrukturen fiir den
Schienenverkehr, die sich im Kompetenzbereich des Bundes befinden.

Der Teil Infrastruktur Strassen (SIN) befasst sich mit der langfristigen Entwick-
lung der Nationalstrassen.

Der Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL) behandelt alle dem zivilen Betrieb den Luft-
fahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen: Landesflughafen, Regionalflugplatze,
zivil mitbenutzte Militarflugplatze, Flugfelder, Heliports, Gebirgslandeplatze und
Flugsicherungsanlagen.

Der Teil Infrastruktur Schifffahrt (SIF) koordiniert die Schifffahrtsinfrastrukturen,
die im Kompetenzbereich des Bundes liegen. Dies betrifft im Wesentlichen die
fir die Grossschifffahrt nutzbaren Gewdasser (Wasserstrassen). Fiir Graublinden
ergibt sich diesbeziiglich keinen Handlungsbedarf.

In jeweiligen Teilkapiteln werden die Objektblatter aufgefiihrt, welche der Kanton
Graubilinden betreffen.

Multimodaler Verkehr: Mit dem Begriff Multimodalitdt wird im Verkehr die Nutzung
von mehreren unterschiedlichen Verkehrstragern oder -mitteln fiir eine einzige Orts-
veranderung von Personen oder Gitern bezeichnet. Die Ortsveranderung wird dabei
mit mindestens zwei unterschiedlichen Verkehrstragern oder -mitteln vollzogen. Im
Gegensatz zum Direktverkehr wird beim multimodalen Verkehr die Transportkette
mindestens einmal durchbrochen, z.B. an Umsteigeknoten oder Auto- bzw. Glterverlad.

Mit dem Begriff kombinierte Mobilitdt wird der multimodale Verkehr beim Personen-
verkehr bezeichnet. Ein Beispiel fir kombinierte Mobilitat sind P+R- oder B+R-Anlagen.
P+R-Anlagen (englisch: park = «parken» und ride = «fahren») sind Parkplatze bei wichti-
gen Knoten des 6ffentlichen Verkehrs (beispielsweise Bahnhofe oder Bushaltestellen).
Mit B+R (bike and ride) werden analog dazu Veloabstellanlagen an wichtigen Knoten
des offentlichen Verkehrs bezeichnet. Solche Knoten werden zunehmend zu intermo-
dalen Mobilitdtshubs entwickelt, um heutige und zukiinftige Mobilitdtsangebote auf
der digitalen und physischen Ebene zu verkniipfen und den reibungslosen Wechsel
zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu ermdoglichen.



Der kombinierte bzw. intermodale Verkehr besteht darin, dass Container oder Fahr-
zeuge (z.B. ein Lastwagen) mit einem anderen Verkehrstrager (z.B. Schiene) beférdert
wird. Beim Guterverkehr wird zwischen begleitetem und unbegleitetem kombinierten
Verkehr unterschieden (vgl. Kap. 6.6).

Mobilitdétsmanagement zielt darauf ab, MIV-Verkehr durch die Beeinflussung des
Verhaltens zu reduzieren. Dazu zahlen die Schaffung von Anreizen zur Nutzung des
dffentlichen Verkehrs (z.B. finanzieller Beitrag an OV-Abonnement), die Férderung von
Fahrgemeinschaften (Carpooling) und Veloverkehr (z.B. Angebot an genligend Velo-
abstellplatzen), die Parkplatzbewirtschaftung sowie das Angebot von Firmenautos fir
geschaftliche Fahrten. Mobilitdtsmanagement wird vornehmlich bei Betrieben, aber
auch bei Wohnbauten, vor allem im urbanen Umfeld angewendet. Hervorzuheben
ist, dass die monetdre Parkraumbewirtschaftung eine zentrale Voraussetzung des
Mobilitdtsmanagements ist.

Betriebliche Mobilitdtskonzepte: Mit Mobilitdtskonzepten wird die firmeninterne
Mobilitat durch Unternehmen bewusst analysiert und beeinflusst. Damit soll einer-
seits eine umweltbewusstere Mobilitat angestrebt werden, haufig kbnnen aber auch
betriebliche Kosten gesenkt werden (z.B. durch Reduktion der Fahrzeugflotte oder
des Parkplatzangebotes).

Verkehrsmanagement: Unter dem Begriff Verkehrsmanagement sind alle Massnahmen
zusammengefasst, die den gesamten Verkehr mittels Einrichtungen der Signalisation,
der Steuerung sowie der Verkehrsinformation moglichst gleichmassig, ruhig, emissi-
onsarm und sicher fliessen lassen. Die Massnahmen kdonnen National-, Kantons- und
Gemeindestrassen betreffen, sie sind insbesondere in Raumen mit Verkehrsiiberlas-
tungen vorzusehen. Auch die Verkehrslenkung (iber die Steuerung des Parkplatzan-
gebots gehort dazu.

Digitalisierung: Die Digitalisierung ermoglicht eine schnelle und zuverlassige Daten-
verarbeitung und hat dadurch auch Auswirkungen auf die Verkehrssysteme. In der
Schweiz werden bereits seit mehreren Jahren vermehrt Loésungsansatze eingesetzt,
die auf digitale Technologien zurtickgreifen, z.B.:

Das Verkehrsmanagement auf Nationalstrassen umfasst technische Signalisations-
und Steuerungsmassnahmen, welche mit einer zentralen Steuerung verknipft
werden und damit flr einen sicheren und flissigen Verkehr auf den National-
strassen sorgen. Dazu gehort z.B. die Information der Verkehrsteilnehmer (z.B.
Verkehrslage oder Fahrzeitprognosen in Echtzeit) und das Lenken des Verkehrs
(z.B. Routenempfehlungen) iber digitale Kanale. Die Kommunikationstechnologie
vernetzt die Verkehrsteilnehmenden untereinander und fiihrt zu einer Steige-
rung der Verkehrssicherheit. Kritische Situationen kénnen oft schon im Vorfeld
erkannt und durch ein vorausschauendes Verkehrsverhalten entscharft werden.
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Im 6ffentlichen Personenverkehr sorgen Applikationen fiir Mobilgerate fiir eine
verbesserte Kundeninformation und -beratung sowie fiir eine unkomplizierte
Abwicklung beim Billettkauf. Die durch Echtzeit-Kommunikation und mobile
Digitalisierung gestiitzte Vernetzung fiihrt zu einer wirtschaftlich effizienteren
Nutzung der Infrastruktur und einer Optimierung des individuellen Mobilitats-
verhaltens. Die Digitalisierung des Schienenverkehrs (z.B. mit Leitsystemen)
erlaubt dichtere Zugfolgen und damit eine bessere Auslastung der Infrastruktur.

In einigen stadtischen und landlichen Raumen in der Schweiz werden vermehrt
selbstfahrende Kleinbusse getestet.

In der Luftfahrt tragen satellitengestlitzte Gerate zu reibungslosen An- und
Abfligen bei.

Solche technischen Losungen werden mit zunehmender Digitalisierung noch mehr an
Bedeutung gewinnen.

IVS: Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) stellt fir Kanton
und Gemeinden eine wertvolle Grundlage dar und steht als Entscheidungshilfe zur
Verfligung. Das IVS umfasst eine Bestandesaufnahme von schiitzenswerten historischen
Verkehrswegen und wegbegleitenden Elementen und vermittelt einen Einblick in die
Verkehrsgeschichte der Schweiz. Es beinhaltet nebst Festlegungen von nationaler und
regionaler (= kantonaler) Bedeutung auch Angaben zu historischen Verkehrswegen von
kommunaler Bedeutung. Das Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) ist
ein Bundesinventar, welches in Anwendung des Bundesgesetzes liber den Natur- und
Heimatschutz (Art. 5 und 6, NHG) im Auftrag des BUWAL entstand. Seit Mitte 1999
zeichnet das Bundesamt fiir Strassen ASTRA als Auftraggeber.

Objekte

Keine



6.2 Strassenverkehr

Ausgangslage

Das Strassennetz von kantonaler Bedeutung besteht aus dem Nationalstrassennetz
des Bundes sowie aus dem Kantonsstrassennetz.

Ab 2020 betreibt der Bund auf dem Gebiet des Kantons Graubiinden ein Nationalstras-
sennetz von ca. 220 km Lange (N13, N28 und N29). Das Nationalstrassennetz besteht
aus einem Grundnetz und einem Erganzungsnetz. Dieses libergeordnete Strassennetz
erschliesst den Kanton Graublinden grossraumig von Norden und Stiden her und bin-
det dabeiinsbesondere die dichteren Siedlungsgebiete im Blindner Rheintal sowie die
touristischen Schwerpunkte im Engadin, im Prattigau und um Davos an.

Der Bund gibt der optimalen Nutzung seiner bestehenden Infrastrukturen Vorrang
vor dem Bau oder Ausbau neuer Achsen. Massnahmen des Verkehrsmanagements
sollen die Leistungsfahigkeit des gesamten Strassennetzes optimieren. Beim Bau oder
Ausbau von Infrastrukturen ist nachzuweisen, dass:

die vorhandenen Kapazitaten mit Massnahmen des Verkehrsmanagements
ausgeschopft sind,

die Moglichkeiten der Entlastung durch andere Infrastrukturen oder Verkehrs-
mittel nicht den erhofften Beitrag liefern konnen,

die Ausbauten zur angestrebten Raumentwicklung beitragen und den Grund-
satzen der Nachhaltigkeit entsprechen.

Far eine funktionsfahige und zuverlassige Erschliessung der zahlreichen Talschaften
ist darliber hinaus ein gemessen an der Bevolkerung dichtes Kantonsstrassennetz von
ca. 540 Kilometer Hauptstrassen und 820 Kilometer Verbindungsstrassen erforderlich.
Das Verkehrsaufkommen hat auf Teilen dieses Netzes in den vergangenen 30 Jahren
stark zugenommen. Weil gleichzeitig auch der Verkehr auf den Nationalstrassen zuge-
nommen hat, kommt es auf den Hauptachsen (Regionen Imboden, Landquart, Plessur,
Prattigau — Davos, Viamala, untere Surselva) wahrend taglichen oder saisonalen Spitzen
zu Uberlastungen und teilweise auch zu Ausweichverkehr von den Nationalstrassen
auf das untergeordnete Netz.

Die Haupt- und Verbindungsstrassen bilden insbesondere in den vielen kleineren
Gemeinden und Fraktionen der Talschaften oft die einzige durchgehende Strassen-
verbindung durch das Siedlungsgebiet. Entsprechend missen die Kantonsstrassen
insbesondere innerorts neben dem motorisierten Individualverkehr auch anderen
Verkehrsarten dienen (6ffentlicher Busverkehr, Fuss- und Veloverkehr, Giterverkehr,
landwirtschaftlicher Verkehr). Zudem sollen sie angrenzende Nutzungen nicht beein-
trachtigen und moglichst keine trennende Wirkung innerhalb des Siedlungskorpers
ausiben.

Die verschiedenen Strassenzlige des kantonalen Strassennetzes wurden in ihren
Grundziigen im 19. Jahrhundert gebaut. Das alpine Klima, die Topografie und mogliche
Naturgefahren (beispielsweise Lawinen, Steinschlage, Rutschungen oder Murgange)
erschweren die Rahmenbedingungen fiir den Betrieb, Unterhalt und Ausbau des
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Strassennetzes. Der Fokus muss deshalb in Zukunft noch starker darauf liegen, das
bestehende Strassennetz situationsgerecht und ausgewogen auf die verschiedenen
verkehrlichen und raumplanerischen Anforderungen auszurichten.

Zielsetzung

Zielsetzung

Es wird ein funktionsfdhiges kantonales Strassennetz betrieben, welches die
unterschiedlichen Anspriiche der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden, der
damit verbundenen Nutzungen sowie der angrenzenden Siedlungsstrukturen
moglichst ausgewogen beriicksichtigt. Der vielfédltigen und dezentralen Besied-
lung Graubiindens wird dabei ein besonderes Augenmerk geschenkt. Das Netz
wird moglichst effizient betrieben und, falls zwingend erforderlich, massvoll
ausgebaut.

Die kantonale Strassenverkehrspolitik orientiert sich grundsatzlich an den fol-
genden Prioritdten in absteigender Reihenfolge:

1. Den Betrieb des Strassennetzes sicherstellen
2. Die bestehende Infrastruktur erhalten

3. Das bestehende Strassennetz optimieren

Grossprojekte 4. Zweckmassige Verkehrsentlastungen (z.B. Ortsumfahrungen) sowie Gros-
s. Erlduterungen sprojekte realisieren
Leitsatze
Das Kantonsgebiet fiir den Strassenverkehr erschliessen und vernetzen
Raumkonzept Fir den Verkehr von und nach Graubiinden, das heisst flr die direkte Anbindung
Graubtnden der bindnerischen Wirtschafts- und Tourismuszentren an das nationale und
s-Kap.2.2 internationale Strassennetz sowie flr den Transitverkehr, dienen die National-
strassen als sichere und leistungsfahige Strassenverbindungen.
Massnahmen
”agthaumth Die urbanen, urban-touristischen und die suburbanen sowie suburban-touris-
S. b.

tischen Rdume werden mit sicheren und ausreichend leistungsfahigen Stras-
senverbindungen untereinander vernetzt und mit der Kantonshauptstadt Chur
verbunden.

Die landlichen Raume sowie die landlich-touristischen Raume bleiben tber
das Kantonsstrassennetz im Sinne einer guten Erreichbarkeit an die kantona-
len, regionalen Zentren und Orte mit Stutzfunktion sowie an die Hauptachsen
angebunden.



Bevolkerung und Umwelt vor negativen Auswirkungen des Verkehrs
schiitzen

Um Bevdlkerung und Umwelt vor negativen Auswirkungen zu schiitzen, wer-
den Strassen moglichst flichenschonend gebaut, die gesetzlichen Grenzwerte
der Larm- und Schadstoffimmissionen eingehalten und die Strassen innerorts
wo moglich siedlungsvertraglich gestaltet und integriert. Dabei ist zwischen
verkehrsorientierten und siedlungsorientierten Strassen zu unterscheiden.
Beim Ausbau von Innerortsstrecken wird auf die gewachsene Siedlungsstruktur
Racksicht genommen. Anzustreben ist ein Geschwindigkeitsniveau, das sowohl
Sicherheits- und Umweltaspekte als auch die Kapazitatssituation bericksichtigt.

Den Spitzenstundenverkehr vertraglich bewaltigen

Wo sich zu den Hauptverkehrszeiten insbesondere des Pendler-, Tourismus- und
Freizeitverkehrs Kapazitatsprobleme ergeben, gelten bei der Festlegung von
Massnahmen die folgenden Leitliberlegungen:

Sind Siedlungsgebiete direkt betroffen, werden die 6ffentlichen Verkehrs-
mittel soweit moglich verstarkt bzw. bevorzugt, der Fuss- und Veloverkehr
gefordert und gleichzeitig aktive Verkehrslenkungsmassnahmen wie z.B.
Parkplatzbewirtschaftung, Massnahmen zur Temporeduktion und Ver-
kehrsmanagement getroffen.

Sind Siedlungsgebiete nicht direkt betroffen, wird allfalliger Ausweich-
verkehr durch die angrenzenden Siedlungen moglichst unterbunden,
als Erganzung zu den Massnahmen zur Starkung bzw. Bevorzugung des
offentlichen Verkehrs.

Dem o6ffentlichen Strassenverkehr optimale Bedingungen bieten

Die Anforderungen seitens des 6ffentlichen Strassenverkehrs (Bus) hinsichtlich
einer optimalen Erschliessung der Siedlungen und eines stérungsfreien Betriebs
werden beriicksichtigt (z.B. durch Massnahmen zur Starkung und Bevorzugung).

Bedarf an Abstellplatzen an spezifischen Standorten priifen und orts-
planerisch umsetzen

Im Umfeld wichtiger Knoten des Strassenverkehrs (Kreuzungen, Gabelungen
und Ausfahrten des Nationalstrassennetzes, so z.B. Domat/Ems und Landquart)
besteht ein Bedarf an Autoabstellpldtzen fiir Fahrgemeinschaften (Carpooling).
An einzelnen Standorten im landlichen Raum und im Naturraum wird aufgrund
fehlender oder ungentigender Abstellmdglichkeiten gehauft wild parkiert (z.B.
Skitourentourismus entlang von Passstrassen). An diesen spezifischen Standorten
sind geeignete Massnahmen — so die Schaffung von Abstellplatzen — zu prifen
und planerisch umsetzen.

Verkehr
Strassenverkehr
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Flankierende
Massnahmen
s. Erlauterungen

Strassenraum-
gestaltung
s. Erlauterungen

Handlungsanweisungen

Der Kanton bericksichtigt beim Betrieb, bei der Erhaltung und beim Ausbau
seines Strassennetzes die unterschiedlichen Funktionen der betroffenen Ver-
bindungen und die Anspriiche der Verkehrsteilnehmenden ausgewogen.

Federfiihrung: Tiefbauamt

Der Ausweichverkehr durch die Siedlungen, z.B. bei Uberlastung der N13 und
N28, wird mittels flankierender Massnahmen minimiert.

Federflihrung: Kantonspolizei

An stark befahrenen Strassen werden wo sinnvoll machbar zugunsten des
offentlichen Verkehrs bauliche und technische Massnahmen des Verkehrsma-
nagements, beispielsweise Lichtsignalanlagen und Bussspuren, realisiert. Die
Massnahmen dienen gleichzeitig auch einer Optimierung des Verkehrsflusses
fiir den MIV.

Federflihrung: Amt fiir Energie und Verkehr

Siedlungsorientierte Strassen in Innerortsbereichen werden entsprechend
ihrer Funktion siedlungsvertraglich gestaltet und die durch den Strassenverkehr
bedingten Immissionen auf die gesetzlichen Grenzwerte reduziert.

Federfiihrung: Tiefbauamt

Sofern bestimmte Voraussetzungen erflllt sind (z.B. hoher Anteil Durchgangs-
verkehr gegenuiber Quell-/Ziel-Verkehr, schwierige ortsbauliche Verhaltnisse),
kann bei hohem Verkehrsaufkommen und stark belasteten Siedlungsgebieten
der Bau von Verkehrsentlastungen zur Verlagerung des Durchgangsverkehrs in
Betracht gezogen werden. Die Planung und Umsetzung von Verkehrsentlastun-
gen (z.B. Ortsumfahrungen) erfolgt anhand einer Priorisierung im Strassenbau-
programm. Damit wird gewahrleistet, dass die finanziellen Mittel zielgerichtet
und optimiert bei Orten mit grossem Handlungsbedarf und hoher erwarteter
Entlastungswirkung eingesetzt werden.

Federfiihrung: Tiefbauamt

Die Gemeinden im Umfeld wichtiger Knoten des Strassenverkehrs (Kreuzungen,
Gabelungen und Anschlisse an das Nationalstrassennetz) klaren Glberkommunal,
mindestens innerhalb eines Abstandes von 3 km Radius zum betreffenden Knoten



den Bedarf und mogliche Standorte fiir Parkplatze von Fahrgemeinschaften ab.
Die Umsetzung erfolgt in der Ortsplanung.

Federfiihrung: Gemeinden

Sofern keine Alternativen mit dem 6ffentlichen Verkehr moglich sind und der
Eingriff in Natur und Landschaft vertretbar bleibt, wird an spezifischen, stark
frequentierten Standorten im landlichen bzw. Naturraum ein ausreichendes
Angebot an Abstellmdglichkeiten geschaffen, damit das Parkieren auf ungeeig-
neten Flachen unterbunden werden kann. Der Bedarfsnachweis ist tiberkom-
munal zu erbringen. Die Umsetzung kann (sofern ausserhalb Siedlungsgebiet)
im Rahmen eines Projektverfahrens, des Generellen Erschliessungsplans und
im anschliessend durchzufiihrenden BAB-Verfahren erfolgen.

Federfiihrung: Gemeinden oder fir das Projektverfahren zustdandige Behorde

Erlduterungen

Grundlagen Kanton: Der Kanton ist fur die Haupt- und Verbindungsstrassen verant-
wortlich (Art. 4 StrG). Massgebend fir die Planung, die Projektierung, den Unterhalt
und die Finanzierung der Haupt- und Verbindungsstrassen sind das kantonale Stras-
sengesetz und die kantonale Strassenverordnung sowie das Strassenbauprogramm.
Die Gemeindestrassen sowie die land- und forstwirtschaftlichen Strassen obliegen
den Gemeinden.

Erweiterung des Nationalstrassennetzes: Mit der Annahme des Fonds fiir National-
strassen und Agglomerationsverkehr (NAF) am 12.02.2017 durch Volk und Stande
wurden schweizweit per 1.1.2020 400 Kilometer Kantonsstrassen ins Nationalstras-
sennetz aufgenommen. Im Kanton Graubiinden wurde die Strecke Thusis —Silvaplana
als N29 aufklassiert (rund 56 km).

= Bestehendes
Nationalstrassennetz

== Aufnahme ins
Nationalstrassennetz

—— Engpassbeseitigung
Beitragsberechtigte Agglomeration
der Schweiz
(Basis nach BFS 2000, BFS 2012 und Hauptorte)
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Abbildung 6.1:
Ausschnitt Karte
Nationalstrassen-
netz mit den Kan-
tonen Graubiin-
den und Tessin
nach Aufnahme
der N29
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Sachplan Verkehr des Bundes, Teil Infrastruktur Strasse (SIN): Eine ausfihrliche
Erlduterung des Sachplans Verkehr des Bundes ist im Kap. 6.1 enthalten. Relevant fir
den Kanton Graubiinden ist das Objektblatt OB 12.1, Netzfertigstellung N28 Landquart
—Klosters Selfranga mit der Wildtierquerung N28 Fanas; Griisch — Schiers (GR6). Dieses
SIN-Objekt OB12.1 wurde mit identischen Koordinationsstanden als Objekt 07.7S.02
in den kantonalen Richtplan ibernommen (siehe Kapitel E — Objekte).

Grossprojekte: Unter dem Begriff Grossprojekte werden Projekte verstanden, welche
massgeblich teurer sind als ein normaler Neubau oder Ausbau des bestehenden Tras-
sees. Die bestehende Umfahrung Flims mit zwei Tunnels Flimserstein und Prau Pulté ist
ein typisches Beispiel fiir ein Grossprojekt. Hier ware eine offene Neutrassierung oder
ein Ausbau auf dem bestehenden Trassee wesentlich glinstiger zu realisieren gewesen.

Optimale Bedingungen: Damit sind u. a. spezielle Massnahmen fir den Busverkehr
gemeint (z. B. Busspuren, verkehrspolizeiliche und signaltechnische Regelungen usw.).
Diese Massnahmen entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie orts- und situationsgerecht
entworfen und umgesetzt werden.

Siedlungsvertraglichkeit: Eine hohe Vertraglichkeit bedeutet, dass die Bevélkerung
in dicht besiedelten Siedlungsgebieten vor negativen Auswirkungen der Verkehrsbe-
lastungen geschiitzt ist (z.B. vor starken Larmimmissionen oder Luftverschmutzung).
Des Weiteren geht es um die Erhaltung der Wohnattraktivitat durch die Verbesserung
der Aufenthaltsqualitat im Strassenraum.

Verkehrs- und siedlungsorientierte Strassen: Die Normen SN 640 040b «Projektie-
rung, Grundlagen» sowie SN 640 210 «Entwurf des Strassenraums» unterscheiden bei
Strassen im Siedlungsgebiet zwischen verkehrsorientierten und siedlungsorientierten
Strassen. Verkehrsorientierte Strassen sind vorrangig auf die Anforderungen des Motor-
fahrzeugverkehrs ausgerichtet. Solche Strassen ermdoglichen sichere, leistungsfahige
und wirtschaftliche Transporte. Siedlungsorientierte Strassen stehen allen Verkehr-
steilnehmenden zur Verfligung, weshalb eine Dominanz des motorisierten Verkehrs zu
vermeiden und auch soziale Aspekte (z.B. Begegnungsraum) zu berlicksichtigen sind.
Das kantonale Strassengesetz (StrG) halt in Art. 15 Abs. 2 fest, dass Kantonsstrassen
grundsatzlich verkehrsorientiert sind. Die Bedtrfnisse des 6ffentlichen Verkehrs, der
Fussganger und Radfahrer sowie von Menschen mit Behinderung sind jedoch ange-
messen zu bericksichtigen.

Strassenraumgestaltung: Der Strassenraum auf siedlungsorientierten Strassen kann
so gestaltet werden, dass die Anspriiche und Bedirfnisse von unterschiedlichen Ver-
kehrsteilnehmenden (z. B. Autofahrer, Velofahrer oder Fussgdnger) sowie von den
Anwohnern bericksichtigt werden. Wichtige Elemente sind die Dimensionierung der
Fahrbahnen, Radstreifen und Radwege oder Trottoire. Als Basis fir die Bestimmung
der zielgerichteten, ausgewogenen Strassenraumgestaltung innerhalb von Ortschaften
dienen Betriebs- und Gestaltungskonzepte. Ausserhalb von Siedlungen kann die Strasse



an sich (und ihre Linienflihrung) gestalterischen Prinzipien unterliegen, insbesondere
in Gebieten, die einen touristischen Erlebnischarakter haben (z.B. Passstrassen).

Flankierende Massnahmen umfassen z. B. Schwerverkehrskontrollplatze, Polizei-
kontrollen, organisatorische Massnahmen zur Betriebssicherheit, Verhinderung von
Schleichwegfahrten abseits des ibergeordneten Strassennetzes der Hauptachsen usw.

Verkehrsmanagement: Unter dem Begriff Verkehrsmanagement sind alle Massnahmen
zusammengefasst, die den gesamten Verkehr mittels Einrichtungen der Signalisation,
der Steuerung sowie der Verkehrsinformation moglichst gleichmassig, ruhig, emissi-
onsarm und sicher fliessen lassen.

Verkehr
Strassenverkehr
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Objekte

Hinweis 1: Vorhaben, welchen ein richtplanrelevanter Beschluss der Regierung des Kantons Graublinden
zugrunde liegt, sind behoérdenverbindlich und werden in der Objektliste farbig hinterlegt. Vorhaben, die
Gegenstand eines Sachplans des Bundes sind, sind ebenfalls behérdenverbindlich, beruhen jedoch auf
einem Bundesratsbeschluss. Diese Vorhaben sind in der untenstehenden Objektliste als Information
aufgenommen und werden deshalb nicht farbig hinterlegt.

Hinweis 2: Bei allen Objekten, die den Koordinationsstand «Festsetzung» erhalten, ist vorgangig die
Betroffenheit von Inventaren des Natur- und Heimatschutzes abzukldren. Ebenso sind sie hinsichtlich
der Belange des Gewadsser- und Umweltschutzes und anderes mehr (Jagd, Landwirtschaft, Energie, etc.)
zu Uberprifen. Die diesbeziigliche Vertraglichkeit bzw. das hoher zu gewichtende Interesse ist mittels
einer Interessenabwagung nachzuweisen. Dies kann in Form einer Voruntersuchung (projektausschlies-
sende Konflikte) im Richtplanverfahren und abschliessend (vertiefte Abklarung) im Plangenehmigungs-
verfahren erfolgen. Auf einen Hinweis pro Objekt (in der Spalte Bemerkung/Verweis) wird verzichtet.

Strassen Nr. Kan- | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordina- | Objektspezifische | Bemerkung / Verweis
Kategorie | ton / Objekt tion Festlegung /
Beschreibung
National- 07.TS.02 | nein | N28 National- Vororientierung | Ausbau, Abschnitt | Sachplaninhalt, ent-
strasse strasse Prat- Fideris Station — spricht Sachplan Verkehr
tigauerstrasse Kublis Dalvazza SIN-Objekt Nr. OB 12.1
Netzfertigstellung N28
Landquart - Klosters Sel-
franga (Trassee Jenaz-Dal-
vazza)
Haupt- 01.TS.06 | nein | H3aJulier- Festsetzung Ausbau, Neu- Nr. Agglomerationspro-
strasse strasse erschliessung gramm: MIV4.1
Zentrum Chur ab
Stidumfahrung
(Rosenhtigel)
Erganzung | 01.7S.08 | nein | Chur-West Festsetzung Aus- und Neubau,
Strassen- Bessere Erschlies-
netz sung von Chur
West
Erganzung | 27.7S.01 | nein | Chur, Kasernen- | Zwischenergeb- | Ausbau oder
Strassen- strasse nis Neutrassierung,
netz Verbesserung
Verkehrssituation
Welschdorfli
Haupt- 11.TS.02 | nein | H3b Malo- Zwischenergeb- | Ausbau, Abschnitt
strasse jastrasse nis Sils i. E. — Plaun di
Lej (mit Rad-
weg/-streifen)
Haupt- 11.TS.02 | nein | H3b Malo- Zwischenergeb- | Ausbau, Abschnitt
strasse jastrasse nis Silvaplana —Sils
i.E. (mit Rad-
weg/-streifen)
Haupt- 29.7S.01 | nein | H19 Oberal- Zwischenergeb- Neutrassierung,
strasse pstrasse nis Umfahrung
Schluein
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Strassen Nr. Kan- | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordina- | Objektspezifische | Bemerkung / Verweis
Kategorie | ton / Objekt tion Festlegung /

Beschreibung
Haupt- 10.TS.01 | nein | H28c Ofen- Festsetzung Verkehrsentlas- siehe erlduternder
strasse bergstrasse tung Sta. Maria Bericht zur Richtplanan-

passung vom Marz 2025
inkl. Grundlagen Varian-
tenevaluation.
Festlegungen z.Hd. der
Folgeverfahren:

- Prifung Reduktion

der oberirdisch in
Erscheinung tretenden
Abschnitte der Umfah-
rungsstrasse bzw. einer
Verlangerung des Umfah-
rungstunnels in Richtung
Westen (Federfiihrung:
Tiefbauamt)

- Sicherstellung optimale
Gestaltung und land-
schaftliche Einbettung
der Umfahrungsstrasse
(Federfihrung: Tiefbau-
amt)

- Durchfiihrung quali-
tatssichernder Verfahren
fir die architektonische
Gestaltung der Portal-
bereiche (Federfihrung:
Tiefbauamt)

- Sicherung und Umset-
zung von flankieren-

den Massnahmen der
Verkehrsberuhigung im
Bereich der heutigen
Ortsdurchfahrt von Sta.
Maria zwecks Erhéhung
Verkehrssicherheit und
Verbesserung Aufent-
haltsqualitat (Feder-
fliihrung: Gemeinde Val
Miistair)

- Kontinuierliches Monito-
ring der Verkehrssituation
wahrend der Offenhal-
tung des Umbrailpasses
nach Inbetriebnahme
der Umfahrungsstrasse
(Federflhrung: Tiefbau-
amt)

- Kompensation Fruchtfol-
geflachen im Rahmen des
Auflageprojekts (Feder-
fihrung: Tiefbauamt)

- Abstimmung mit Wild-
tierkorridor GR33 (Feder-
fihrung: Tiefbauamt)
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Strassen Nr. Kan- | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordina- | Objektspezifische | Bemerkung / Verweis
Kategorie | ton / Objekt tion Festlegung /
Beschreibung
Haupt- 11.TS.03 | nein | H27 Engadins- Ausgangslage Neutrassierung, - Umsetzung von Mass-
strasse trasse Umfahrung La nahmen der Verkehrsbe-
Punt Chamues-ch ruhigung im Bereich der
heutigen Ortsdurchfahrt
von La Punt zwecks
Erhohung Verkehrssicher-
heit und Verbesserung
der Aufenthaltsqualitat
(Federfuhrung: Gemeinde
La Punt Chamues-ch)
- siehe erlduternder
Bericht zur Richtplanan-
passung vom Marz 2021
Haupt- 11.7S.04 | nein | H27 Engadins- Zwischenergeb- Neutrassierung,
strasse trasse nis Umfahrung Susch
(2 Varianten)
Haupt- 11.TS.05 | nein | H27 Engadins- Vororientierung | Ausbau, Verkehr-
strasse trasse sentlastung St.
Moritz
Haupt- 06.TS.01 | nein | H3alJulier- Festsetzung Anschluss Schan-
strasse strasse figgerstrasse,
Neutrassierung,
St. Luzibruicke
Haupt- 28.TS.02 | nein | H28b Flie- Vororientierung | Anschluss Flie-
strasse lastrasse lastrasse Stilli
Strada 21.TS.01 | no H29 Strada del Informazioni Alleggerimento
principale Bernina preliminari all'interno dell'ab-
itato di Le Prese
Verbin- 23.TS.01 | nein | 745.00 Rechtsr- | Vororientierung | Ausbau Ruinaulta
dungs- heinische Ober- Abschnitt Zault-
strasse landerstrasse Spitg
Verbin- 29.TS.01 | nein | 723.11 Sagog- Zwischenergeb- Neutrassierung
dungs- nerstrasse nis Erschliessung
strasse Sagogn
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Offentlicher Personenverkehr

6.3 Offentlicher Personenverkehr

Ausgangslage

Der Kanton Graubiinden und die Gemeinden sorgen in Ubereinstimmung mit den
Ubergeordneten Stossrichtungen des Bundes fiir die verkehrsmassige Erschliessung des
Kantons mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln und fordern deren Beniitzung. Der Kanton
plant, bestellt und finanziert in Zusammenarbeit mit dem Bund das Grundangebot im
offentlichen Regionalverkehr und leistet den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds.
Die Gemeinden planen, bestellen und finanzieren den Ortsverkehr.

Attraktive, durchgehende und ganztags verfligbare Transportketten im offentlichen
Verkehr sind von hoher Bedeutung. Dazu zahlen gut abgestimmte Anschliisse zwischen
den Verkehrsmitteln, kurze und bequeme Umsteigewege, verkehrsmittellibergreifende
Tarif- und Informationssysteme sowie benutzerfreundlich ausgestaltete intermodale
Schnittstellen zum Individual- sowie zum Fuss- und Veloverkehr. Der Kanton koordi-
niert die verschiedenen Akteure und ihre Planungen, um ein optimal abgestimmtes
OV-Angebot zu gewahrleisten.

Die ibergeordnete Einbindung Graubiindens in die Uberregionalen und internationalen
Verkehrsnetze erfolgt zu einem betradchtlichen Teil tiber die SBB-Strecke Chur — Ziirich
und die Rheintal-Achse. Weitere kantons- bzw. landesiibergreifende Bahnangebote gibt
es zwischen Disentis und Andermatt sowie zwischen St. Moritz und Tirano. Die Ubri-
gen grenziiberschreitenden Verbindungen werden heute mit Buslinien sichergestellt.

Das Netz des 6ffentlichen Verkehrs in Graubiinden besteht aus den Eisenbahnlinien
der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), der Rhatischen Bahn (RhB) und der Mat-
terhorn — Gotthard Bahn (MGB) sowie zahlreichen Buslinien, der Seilbahn Rhéaziins
— Feldis und dem Kursschiff auf dem Silsersee. Das OV-Netz hat insbesondere fiir den
Tourismus eine grosse Bedeutung.

Das Riickgrat des offentlichen Verkehrs innerhalb des Kantons sind die SBB-Strecke
Chur — Maienfeld sowie das rund 400 Kilometer lange Meterspurnetz der RhB und der
MGB, die durch Buslinien von liberregionaler Bedeutung ergéanzt werden. Dieses Netz
verbindet Zentren in den urbanen und suburbanen Rdumen sowie landlichen Rdumen
und touristische Orte und erschliesst die Handlungsraume. Massgebend fir den wei-
teren Ausbau sind die STEP-Ausbauschritte 2025 und 2035 des Bundes, das Konzept
«Retica 30+» von Kanton und RhB sowie die Gesamtperspektive Ostschweiz der SBB.

Die topographischen Eigenheiten und die raumliche Ausdehnung des Kantons Grau-
blinden bestimmen die Ausgestaltung des 6ffentlichen Verkehrs massgeblich mit. Die
Erschliessung der oft relativ diinn besiedelten Talschaften und Regionen erfolgt deshalb
zu einem grossen Teil mittels Busverkehr auf der Strasse. Die Blindner Tourismusgebiete
fokussieren sich auf die Freizeit- und Erholungsbediirfnisse der Metropolitanrdaume
und den internationalen Markt. Der 6ffentliche Verkehr im Kanton Graubiinden nimmt
eine bedeutende Rolle bei der Beférderung dieser Gaste ein. Rund 3/4 der Transporte
im offentlichen Personenverkehr sind dem Tourismus- und Freizeitverkehr zuzuordnen.

Ein dichtes Netz an Buslinien durchzieht den Kanton und stellt insbesondere die
Erschliessung von Ortschaften und touristischen Zielen sowie deren Anbindung an die
Eisenbahn und die Zentren sicher. In urbanen und suburbanen Gebieten sowie in den

Gesetz Uiber den
offentlichen
Verkehr im Kt.
Graubilnden
(GoVv)

STEP
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s. Erlduterungen
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satze
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Raumkonzept
Graubilinden
s. Kap. 2.2

touristischen Orten stellen Angebote des Ortsverkehrs die Feinerschliessung und die
Anbindung ans lGbergeordnete Netz sicher.

Fernbuslinien erganzen das internationale und in Einzelfallen auch das nationale Bahn-
angebot insbesondere dort, wo schnellere Transportketten moglich sind. Sie wirken
komplementir zu den bestehenden OV-Angeboten.

Der Grossraum Chur, das Oberengadin, die Destination Davos/Klosters sowie das Misox/
Calancatal sind Teil regionaler bzw. interkantonaler Tarifverbunde. Mit dem Biindner
GA besteht ein OV-Abonnement fiir das gesamte Kantonsgebiet.

Infrastrukturen fur den strassengebundenen 6ffentlichen Verkehr liegen in der Ver-
antwortung der Gemeinden, der Kanton leistet Beitrage.

Ziele und Leitsatze

Zielsetzung

Das Angebot im offentlichen Verkehr ist attraktiv und bedarfsgerecht. Die
Beniitzung des offentlichen Verkehrs wird geférdert. Das Angebot richtet sich
nach den Strategien des Raumkonzepts Graublinden, unterstitzt die angestrebte
raumliche Entwicklung und erfiillt die unterschiedlichen Anforderungen des
Alltags- und Freizeitverkehrs moglichst umfassend.Strategischer Schwerpunkt

Leitsatze

Ein auf die Raumtypen abgestimmtes Verkehrsangebot bereitstellen
Das Angebot im offentlichen Verkehr richtet sich nach den Raumtypen des
Raumkonzepts Graubiinden, nach den kantonalen Angebotsgrundsatzen sowie
nach der erwarteten Nachfrage auf den verschiedenen Beziehungen zu den
Zentren. Es wird wie folgt auf die Raumtypen abgestimmt:

Innerhalb der urbanen Raume wird ein dichtes Angebot im 6ffentlichen
Verkehr angeboten (10-Minuten-Takt bis 30-Minuten-Takt). Wichtige Ziele
sind mit dem 6ffentlichen Verkehr erschlossen, die Reiseketten sind ganz-
tags zu gewahrleisten.

Die Vernetzung der suburbanen Raume mit ihren Zentren wird verbessert.
Wichtige Ziele in und um die Zentren sollen moglichst direkt und haufig
(moglichst Halbstundentakt oder ofter) mit dem o6ffentlichen Verkehr
erreichbar sein.

Die Anbindung der touristischen Intensiverholungsraume an ausserkan-
tonale Zentren und an die Metropolitanrdaume wird verbessert, wobei
vor allem komfortable und attraktive Reiseketten im Halbstundentakt
im Fokus stehen. Innerhalb der touristischen Raume wird wahrend der
touristischen Saison das OV-Angebot erweitert.

Im landlichen Raum wird ein Grundangebot im 6ffentlichen Verkehr ange-
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boten (Stundentakt, Liicken bei sehr schwacher Nachfrage moglich). Es
stellt die Anbindung an Regionalzentren, an Orte mit Stutzfunktion und
an wichtige Verbindungsachsen sicher.

Regionalzentren und Zentren mit internationaler Ausstrahlung werden
mit attraktiven 6ffentlichen Verkehrsverbindungen vernetzt und in der
Regel direkt mit dem Hauptzentrum Chur oder dem nachstgelegenen
wichtigen ausserkantonalen Zentrum verbunden.

Unter Beachtung der nationalen Entwicklung werden attraktive Tarifverblinde
geschaffen bzw. bestehende weiterentwickelt.

Die Erschliessungsgiite wird mittels OV-Giiteklassen gemessen. Diese bilden die
Grundlage fur raumplanerische Massnahmen und die zukiinftige Gestaltung des
OV-Angebots und somit fiir die enge Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr.

Die OV-Verbindungen von und nach Graubiinden verbessern
Die liberregionalen und internationalen Verbindungen werden geférdert. Dazu
zahlen:

IC-Halbstundentakt nach Zurich

Beschleunigung der SBB-Strecke Chur — Ziirich

schnelle Direktverbindungen zum Flughafen Zirich

«Bahn-Y» Chur — St. Gallen/Konstanz mit Anschluss nach Miinchen

attraktive Transportketten zu den wichtigsten in- und auslandischen Met-
ropolen (Zirich, Mailand und Minchen)

direkter Anschluss an das europaische Eisenbahn-Hochleistungsnetz
zusatzliche internationale Fernverkehrsziige von und nach Chur
Erhalt der Option einer Anbindung des Misox an das TILO-Netz

Angebotsoptimierung Valposchiavo — Tirano (— Milano)

Das Angebotskonzept «Retica 30+» umsetzen und weiterentwickeln
Das Angebotskonzept «Retica 30+» fir den Schienen- und Busverkehr wird
umgesetzt. Die kantonalen Interessen werden im Rahmen der strategischen
Entwicklungsprogramme (STEP) des Bundes fiir die Realisierung der dafiir not-
wendigen Bahninfrastrukturen wahrgenommen. Ebenso werden in eigener
Verantwortung liegende Infrastrukturausbauten realisiert. In Zusammenarbeit
mit den Transportunternehmen sind die Angebotskonzepte auf gednderte Rah-
menbedingungen anzupassen und weiterzuentwickeln, wobei eine Ausdehnung
des Halbstundentakts auf weitere Linien im Vordergrund steht.

6.3-3
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6.3-4

Multimodale
Drehscheibe

s. Erlauterungen
Kap. 6.1

Das Schienennetz und die Businfrastruktur neuen Erfordernissen
anpassen

Das Schienennetz, die Einrichtungen zur Zugsicherung sowie die Anlagen zur
Energieversorgung von SBB, RhB und MGB werden laufend neuen Erkenntnissen
hinsichtlich Sicherheit, Leistungsfahigkeit, Fahrzeitreduktion und Fahrkomfort
angepasst. Niveaulibergdange mit dem Haupt- und Verbindungsstrassennetz
werden zugunsten niveaufreier Uberginge aufgehoben. Bahnhéfe und Bus-
haltestellen werden hindernisfrei ausgebaut, sofern die Verhaltnismassigkeit
gegeben ist. Wo notwendig, werden im Bahn- und Busnetz Massnahmen zur
Fahrplanstabilitat umgesetzt.

Attraktive Transportketten schaffen

Es werden attraktive Transportketten mit optimaler Fahrplankoordination und
mit kurzen Umsteigewegen in den Verkehrsknoten geschaffen (multimodale
Drehscheiben). Durch die Optimierung und den Ausbau der Randstundenange-
bote sollen —im Rahmen der verfliigbaren Mittel — moglichst viele Reiseketten
auch abends und am Wochenende angeboten werden. Fir den Freizeitverkehr
wird ein attraktiver Personen- und Gepacktransport zwischen auswartigem
Wohnort und biindnerischem Feriendomizil angeboten.

Eine sinnvolle Ergdnzung des Schienenfernverkehrs durch nationale und interna-
tionale Fernbusangebote wird durch die Bereitstellung von geeigneten Haltestel-
len gefordert. Diese Fernbusangebote sollen idealerweise komplementar zum
bestehenden OV-Angebot wirken und fiir die OV-Nutzer Mehrwerte schaffen,
u.a. indem Angebotsliicken geschlossen werden.

Handlungsanweisungen

Der Kanton setzt sich fir die notwendigen Infrastrukturausbauten fiir den
Angebotsausbau ein und stimmt die Funktionen von Bahn und Bus mit Betriebs-
konzepten und einer gemeinsamen Infrastrukturplanung aufeinander ab. Die
Planung von OV-Ausbauten erfolgt im Planungsdreieck von Angebot, Infrastruk-
tur und Rollmaterial.

Der Kanton entwickelt die Angebots- und Betriebskonzepte des regionalen und
liberregionalen 6ffentlichen Verkehrs in Zusammenarbeit mit dem Bund, den
benachbarten Kantonen und auslandischen Regionen sowie den Transportun-
ternehmungen bis hin zur Umsetzung weiter. Er achtet dabei auf einen bedarfs-
gerechten Angebotsausbau und einen effizienten Mitteleinsatz. Die Angebote
werden im Hinblick auf moglichst optimale Transportketten koordiniert. Der
Kanton pruft die Moglichkeiten zur Schaffung, Weiterentwicklung und Abstim-
mung attraktiver Tarifverblnde.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr
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Der Kanton, die Regionen und die Gemeinden beachten bei der Angebots- und
Infrastrukturplanung des 6ffentlichen Verkehrs die Anforderungen aus dem
Raumkonzept Graubiinden. Fir die einzelnen Handlungsraume gelten folgende
Festlegungen:

Im Handlungsraum Nordbiinden wird das OV-Angebot bedarfsgerecht
gestaltet. Die Funktionen der verschiedenen Verkehrsmittel werden
geklart. Die Angebote von Orts- und Regionalbus, Rhatischer Bahn und
SBB werden systematisiert und regionslibergreifend optimal aufeinander
abgestimmt.

Im Handlungsraum Surselva wird das OV-Angebot auf der Achse Chur —
Disentis — Andermatt bedarfsgerecht ausgebaut.

Im Handlungsraum Davos — Klosters wird die OV-Erreichbarkeit durch
Massnahmen auf der Achse Landquart — Davos erhoht.

Im Handlungsraum Engiadina Bassa — Val Miistair werden die OV-An-
bindungen aus dem Raum Scuol nach Landeck — Innsbruck und aus dem
Raum Zernez — Val Mdstair ins Vinschgau optimiert.

Im Handlungsraum Oberengadin — Valposchiavo — Bregaglia wird die
Attraktivitit der OV-Verbindungen zwischen der Lombardei und dem
Oberengadin durch abgestimmte Anschliisse erhoht.

Im Handlungsraum Albula wird die Erreichbarkeit aus den tibergeordne-
ten Zentren erhoht und die Verbindungen innerhalb des Handlungsraums
sowie nach Chur und ins Engadin werden verbessert.

Im Handlungsraum Viamala wird der 6ffentliche Verkehr im Sinne der
raumlichen Weiterentwicklung im Raum Thusis — Domleschg ausgebaut.

Im Handlungsraum Moesano wird die OV-Verbindung auf der Achse zwi-
schen Bellinzona und Chur verbessert sowie die Planung der TILO-Ver-
langerung nach Roveredo bzw. Grono in Zusammenarbeit mit der Region
Moesano und dem Kanton Tessin vorangetrieben.

Federfiihrung: Amt fiir Energie und Verkehr

Der Kanton, die Regionen und Gemeinden unterstiitzen die Einflihrung alternati-
ver Betriebsformen wie Bedarfsbusbetriebe, Rufbusse, Sammeltaxis, autonome
Shuttles und weitere. Sie prifen bei Bedarf besondere Betriebsformen zur
Erganzung bestehender Angebote wahrend den Randzeiten sowie zur Abklarung
allfalliger Verkehrsbediirfnisse in noch nicht erschlossenen Gebieten.

Federfiihrung: Fallweise Amt fiir Energie und Verkehr, Gemeinden oder Regionen

Raumkonzept
Graubinden,
s. Kap. 2.2
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Ortsverkehr
s. Erlauterungen

Die Gemeinden und interessierte private Tragerschaften fordern den Ausbau
bestehender und die Einflihrung neuer Ortsbusangebote. Sie sorgen fiir eine
optimale Koordination solcher Angebote mit den regionalen und lberregionalen
Bahn- und Busangeboten.

Die Gemeinden integrieren Infrastrukturvorhaben des 6ffentlichen Verkehrs in
ihre kommunalen Nutzungsplanungen.

Federfiihrung: Gemeinden

Der Kanton setzt sich ein fiir die zeitgerechte Erstellung der notwendigen Infra-
strukturen zur Umsetzung des Konzepts «Retica 30+», der Angebotskonzepte der
nationalen Ausbauschritte 2025 und 2035 sowie den Anschluss von Graubiinden
an das europadische Hochgeschwindigkeitssnetz.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr

Der Kanton setzt sich fir die Einfilhrung von Fernbuslinien, die das Angebot
vervollstandigen, und die Bereitstellung von Fernbushaltestellen an geeigneten
Lagen mit gutem OV-Anschluss ein.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr

Die Gemeinden passen bis Ende 2023 die Bushaltestellen den Anforderungen
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) unter Berlcksichtigung der
Verhaltnismassigkeit an. Ebenso priifen Gemeinden in geeigneter Lage die
Bereitstellung von Fernbus-Haltestellen und deren (Teil-)Finanzierung durch
die 6ffentliche Hand.

Federfiihrung: Gemeinden

Der Kanton unterstiitzt die Bestrebungen zur Optimierung, zur Beschleunigung
und zum Ausbau der Bahn- und Busverbindungen nach Zirich, nach St.Gallen/
Konstanz («Bahn-Y») sowie nach Miinchen (Anschluss St. Margrethen), im Rati-
schen Dreieck (Dreilindereck Osterreich — Schweiz — Italien), zwischen dem
Misox und dem Tessin bzw. dem Grossraum Milano und in Richtung Uri — Wallis.
Die Moglichkeit flr die Verlangerung der S-Bahn von Castione (Bellinzona) nach
Roveredo/Grono wird offengehalten.

Federfiihrung: Amt flr Energie und Verkehr
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Der Kanton beobachtet die Weiterentwicklung der Tariflandschaft Schweiz und
zieht daraus die nétigen organisatorischen und finanziellen Konsequenzen fir
notwendige Massnahmen.

Federfiihrung: Amt fiir Energie und Verkehr

Der Kanton unterstitzt die Gesamtperspektive Ostschweiz der SBB. Er sichert
in diesem Rahmen die Flachen fiir Abstell- und Giterverkehrsanlagen als Ersatz
fiir die bestehenden Anlagen im Zentrum von Chur.

Federfiihrung: Amt fiir Energie und Verkehr

Erlduterungen

Sachplan Verkehr: Eine ausfiihrliche Erlauterung des Sachplans Verkehr des Bundes ist
im Kap. 6.1 enthalten. Massgebend fir den Kanton Graubiinden sind die Objektblatter
OB 12.2 - 12.4. Sie sind in der Objektliste als Information aufgefiihrt.

Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur (STEP): Mit dem strategi-
schen Entwicklungsprogramm koordiniert der Bund den Ausbau der Bahninfrastruktur
inklusive des zugrundeliegenden Angebots. Ungefdhr alle 5 Jahre stellen die in Pla-
nungsregionen zusammengeschlossenen Kantone Antrage fir die Finanzierung der
gesamten Bahninfrastruktur (Unterhalt und Erweiterung) beim Bundesamt fiir Verkehr
(BAV). Das BAV bewertet die einzelnen Module nach dem Kosten-Nutzen-Verhiltnis.
Der Bundesrat stellt ein Paket von Ausbaumassnahmen mit guten Kosten-Nutzen-Ver-
haltnissen fiir den ndachsten Ausbauschritt zusammen und unterbreitet dieses in einer
Botschaft der Bundesversammlung.

Der Ausbauschritt 2025 befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Er beinhaltet Kapazi-
tatssteigerungen auf den Achsen Ziirich — Chur und St. Gallen — Chur sowie Leistungs-
steigerungen z.B. auf der Strecke Landquart — Vereina — St. Moritz.

Der Ausbauschritt 2035 wurde vom Bund zusammengestellt. Gemass Faktenblatt Pro-
jekte und Nutzen des Ausbauschritts 2035 (Stand 21.06.2019) werden die Massnahmen
b15 und d13 auf dem Gebiet des Kantons Graubiinden vorgesehen (siehe Objektliste).

Retica 30+: Im Konzept «Retica 30+» sind die mittelfristigen Angebotsvorstellungen
des Kantons Graublinden fiir Bahnverkehr festgehalten. Kernelement von «Retica
30+» ist der Ausbau der Halbstundentakte im Bahn- und Busnetz mit Anschluss auf
den halbstilindlichen IC Zirich — Chur. Zusatzlich zu den bereits bestehenden Halb-
stundentakten sind RhB-Halbstundentakte zwischen Landquart und Davos bzw. dem
Engadin, zwischen Chur und Disentis, zwischen Chur und Thusis, im S-Bahn-Verkehr
Rhéziins — Chur —Schiers, im Engadin zwischen Zuoz und St. Moritz sowie saisonal auf
der Arosa- und der Berninalinie vorgesehen. Die wichtigsten Buslinien sollen ebenfalls
einen auf Bahnanschlisse ausgerichteten Halbstundentakt erhalten.

6.3-7
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Erreichbarkeitsverbesserungen durch den OV-Ausbau: Die im Rahmen der Programme
STEP und Retica 30+ vorgesehenen Erreichbarkeitsverbesserungen erfolgen vorwiegend
durch Ausbauten und Optimierungen am bestehenden Schienennetz, wie Strecken-
begradigungen, Erweiterungen von Kurvenradien sowie Doppelspurabschnitte. Diese
haben als generelles Ziel die Verbesserung der Erreichbarkeit der touristischen, urbanen
und suburbanen Raume Graubiindens. So zielen die Ausbauten in den Regionen Albula
und Viamala insbesondere auf eine verbesserte Erreichbarkeit der touristischen Hot-
Spots des Oberengadins, wahrend jene im Prattigau Erreichbarkeitsverbesserung des
Raumes Davos sowie des Unterengadins als Hauptziel haben. Gegebenenfalls ergeben
sich dadurch ebenfalls punktuelle Erreichbarkeitsverbesserungen in landlichen Raumen
als willkommene «Mitnahmeeffekte».

Gesamtperspektive Ostschweiz: Die Gesamtperspektive Ostschweiz ist ein Arbeitspro-
gramm der SBB und der Kantone Graubiinden, St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen.
Es enthalt gemeinsam festgelegte Stossrichtungen in den Bereichen Angebot (Perso-
nen- und Giterverkehr), Eisenbahninfrastruktur und Arealentwicklung.

Kantonale Angebotsgrundsatze (Stand August 2020): Bei der Ausgestaltung des
OV-Angebots richtet sich der Kanton Graubiinden unter anderem nach den folgenden
Grundsatzen:

Die OV-Erschliessung ist fiir Ortschaften/Fraktionen mit mindestens 60 Einwoh-
nern und/oder Arbeitsplatzen sowie mit zusammenhadngendem Siedlungsgebiet
zu gewahrleisten. Kleinere Siedlungsgebiete sind zu erschliessen, wenn es die
Linienstruktur mit geringem Aufwand und ohne unzumutbare Umwege zulasst.
Arbeitsplatzschwerpunkte, zentrale Einrichtungen (z.B. Versorgung) sowie tou-
ristisch genutzte Gebiete sind zu berlicksichtigen.

Siedlungsgebiete gelten als erschlossen, wenn die Gehdistanz zum nachsten
Haltepunkt nicht mehr als 500 m (Bus) bzw. 1000 m (Bahn) betragt.

Die Angebotsgestaltung soll im Sinne eines wirtschaftlichen OV-Angebots der
betrieblichen Umlaufoptimierung Rechnung tragen.

Angebote und Fahrpldne im Gesamtsystem OV sind aufeinander abzustimmen.
In den Knotenbahnhofen sind kurze, zuverlassige Anschliisse Bahn/Bahn und
Bahn/Bus sicherzustellen. Es werden regelméssige Intervalle (Takt) angestrebt.

Buslinien sind an Bahnhofen oder Bus-Terminals unter sich zu vernetzen und
moglichst direkt zu flihren.

Ortsverkehr: Linien innerhalb einer Ortschaft zahlen zum Ortsverkehr. Linien zwischen
Ortszentrum und einer Fraktion zdhlen zum Regionalverkehr, sofern die Siedlungen
ortlich auseinanderliegen und die Fraktion mehr als 60 Einwohner zahlt.
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Multimodale Drehscheibe: Unter «multimodalen Drehscheiben» werden Umstei-
gepunkte zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln sowie zwischen Verkehrsmitteln
des offentlichen Verkehrs verstanden. Multimodale Drehscheiben mit Bahnknoten
sind darauf ausgelegt, optimale Rahmenbedingungen fir den Wechsel zwischen Ver-
kehrsmitteln zu bieten. Zentrales Element sind kurze und komfortable Umsteigewege,
primar zwischen Bus-Haltekanten, Velo-Abstellanlagen und Bahnperrons. Erganzende
Angebote wie Bike- und Carsharing komplettieren die OV-Transportkette zur attraktiven
Alternative zum eigenen PW. Die multimodalen Drehscheiben sind in das Fuss- und
Velonetz eingebunden.

Rhatische Bahn (RhB): 1889 wurde die Bahnlinie Landquart — Klosters eréffnet. Nur
ein Vierteljahrhundert spater war fast das ganze Streckennetz der Rhatischen Bahn
gebaut. 1999 wurde als letzte Streckenerweiterung der Vereinatunnel eréffnet. Das
Streckennetz der Rhatischen Bahn ist rund 384 Kilometer lang und ist auf einzigartige
Weise in die Landschaft eingebettet. Ein Drittel zahlt zum UNESCO Welterbe RhB (siehe
auch KRIP Kapitel 8). Rund ein Flinftel des Streckennetzes befindet sich auf oder in
Kunstbauten. Durch ihren stark pragenden, historischen Einfluss auf die touristische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Kantons kann die Rhatische Bahn
als bedeutendes Kulturgut fir Graubiinden bezeichnet werden. Im ganzen Kanton sind
zahlreiche qualitatsvolle Hoch- und Kunstbauten der Eisenbahn vorzufinden.

6.3-9
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Objekte

Hinweis 1: Vorhaben, welchen ein richtplanrelevanter Beschluss der Regierung des Kantons Graublinden
zugrunde liegt, sind behoérdenverbindlich und werden in der Objektliste farbig hinterlegt. Vorhaben, die
Gegenstand eines Sachplans des Bundes sind, sind ebenfalls behérdenverbindlich, beruhen jedoch auf
einem Bundesratsbeschluss. Diese Vorhaben sind in der untenstehenden Objektliste als Information
aufgenommen und werden deshalb nicht farbig hinterlegt, ebenso wie die Objekte, die auf den Sach-
planen vorgelagerten Entwicklungsprogrammen beruhen (z.B. STEP).

Hinweis 2: Bei allen Objekten, die den Koordinationsstand «Festsetzung» erhalten, ist vorgangig die
Betroffenheit von Inventaren des Natur- und Heimatschutzes abzuklaren. Ebenso sind sie hinsichtlich der
Belange des Gewasser- und Umweltschutzes und anderes mehr (Jagd, Landwirtschaft, Energie, etc.) zu
Uberprifen. Die diesbezligliche Vertraglichkeit bzw. das hdher zu gewichtende Interesse ist mittels einer
Interessenabwagung nachzuweisen. Dies kann in Form einer Voruntersuchung (projektausschliessende
Konflikte) im Richtplanverfahren und abschliessend (vertiefte Abklarung) im Plangenehmigungsverfahren
erfolgen. Auf einen Hinweis pro Objekt (in der Spalte Bemerkung/Verweis) wird verzichtet.

Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-

/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung

Albula 20.TB.01 nein | Systematisie- Vororientierung Leistungssteige- Status: Projektidee
rung Albula- rung Bahnnetz
linie, Mass-
nahmen zur
Fahrzeitreduk-

tion zwischen
Thusis und St.

Moritz

Bernina 21.7TB.01 no Nuovo punto Risultati intermedi Aumento della Misura b15 in PROS-
d'incrocio "Li capacita della rete | SIF 2035
Foppi" lungo la ferroviaria Stato: Progetto
linea del Ber- preliminare

nina, ulteriori
accellerazioni
del tracciato

Engiadina 22.TB.01 nein | Bahnverbin- Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
Bassa/ Val dung Scuol-Lan- Ausbau Bahn- die
Maustair deck netz, langfristiger
Umsetzungsho-
rizont
Engiadina 22.TB.02 nein | Bahnverbin- Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
Bassa/ Val dung Mals Ausbau Bahn- die
Mstair - (Val Mustair) netz, langfristiger
- Bormio Umsetzungsho-
rizont
Engiadina 22.TB.03 nein | Bahnverbin- Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
Bassa/ Val dung Scuol - Ausbau Bahn- die
Mistair (Unterengadin netz, langfristiger
- Val Mdstair) Umsetzungsho-
- Mals rizont
Engiadina 22.TB.04 nein | Umspuranlage Vororientierung Abstell- oder Status: Projektstu-
Bassa/ Val (Normalspur zu Umspuranlage, die
Maustair Schmalspur) im langfristiger
Bahnhof Scuol Umsetzungsho-

rizont
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Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-
/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung
Imboden 01.TB.10 nein | Zweites Drei- Vororientierung Leistungssteige- Status: Projektidee
schienengleis rung Bahnnetz
Chur — Domat/
Ems — Ems
Werk
Imboden 03.TB.04 nein | Neue RhB-Hal- Zwischenergebnis Neue Haltestelle Status: Projektstu-
testelle Talsta- / neuer Bahnhof / | die
tion Luftseil- Ausbau Bahnhof
bahn Rhéaziins
— Feldis
Imboden 23.TB.01 nein | Freiverla- Vororientierung Infrastruktur Status: Projektidee
destandort Guterverkehr
Domat/Ems
Landquart | 01.TB.05 nein | Ausbau Bahn- Festsetzung Neue Haltestelle Erstellung eines
hof Landquart / neuer Bahnhof / | gemeinsamen
Ausbau Bahnhof Perrons und weitere
damit verbundene
Massnahmen;
Massnahme b15 im
STEP 2035
Nr. Agglomera-
tionsprogramm:
umMOva4.1, 6va.l
(Multimodale Dreh-
scheibe)
Landquart | 01.TB.07 nein | Ausbau Annah- Festsetzung Neue Haltestelle Massnahme d13
megleise fur / neuer Bahnhof / | STEP 2035
neues Glter- Ausbau Bahnhof
umschlagszen- Vorhaben steht in
trum neben direkter Abhangikeit
Unterhalts- zu Objekt 01.TB.05
zentrum RhB bzw. Massnahme
(evtl. SBB) mit b15 im STEP 2035:
Gleisanschluss Der bisherige
an die Normal- Standort des Gite-
spur rumschlags wird fur
die Erstellung des
gemeinsamen Per-
rons verwendet und
der Guterumschlag
wird verschoben.
Landquart | 01.TB.11 nein | Bauvon neuen Vororientierung Neue Haltestelle Status: Projektidee
Haltestellen der / neuer Bahnhof /
SBB und RhB Ausbau Bahnhof
in den Raumen
Zizers/Untervaz
— Trimmis und
Masans
Landquart | 07.7B.01 nein | Doppelspur- Zwischenergebnis Erweiterung/Aus- | Status: Planungs-
abschnitt im bau Bahnnetz studie

Raum Chlus und
Neutrassierung
RhB entlang der
A28 im Raum
Grisch RhB
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Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-
/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung
Landquart | 24.TB.01 nein | Umspuranlage Vororientierung Abstell- oder Status: Projektidee,
(Normalspur Umspuranlage, vorgesehen fiir Step
zu Schmalspur) langfristiger 2040
im Bahnhof Umsetzungsho-
Landquart rizont
Landquart | 24.TB.02 nein | Abstellanlage Vororientierung Abstell- oder Status: Projektidee
"Heurltenen", Umspuranlage,
Trimmis langfristiger
Umsetzungsho-
rizont
Landquart | 24.TB.03 nein | Doppelspur- Vororientierung Leistungssteige- Status: Projektidee
ausbau und rung Bahnnetz,
Leistungsstei- langfristiger
gerung RhB Umsetzungsho-
Landquart - rizont
Chur
Maloja 11.7TB.01 nein | RhB Haltestelle | Festsetzung Neue Haltestelle Status: Planungs-
Celerina Mar- / neuer Bahnhof / | studie
guns (Bergbah- Ausbau Bahnhof
nen)
Maloja 11.TB.02 nein | Haltestelle Zwischenergebnis Neue Haltestelle Status Projekt
S-chanf - Flab / neuer Bahnhof /
Lager Ausbau Bahnhof
Maloja 11.7B.03.1 | nein | Umfahrung Vororientierung Leistungssteige- Sachplan Schiene;
Bever rung Bahnnetz SISNr.OB 12.4
Status: Projektstu-
die
Maloja 11.7B.04 nein | Leistungsstei- Zwischenergebnis Leistungssteige- Doppelspurab-
gerung RhB rung Bahnnetz schnitt S-chanf
Unterengadi- -Zuoz
nerlinie (Bever - Status: Projektstu-
Scuol-Tarasp) die
Maloja 11.TB.06 nein | Bahnverlange- Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
rung St.Moritz - Ausbau Bahn- die
St.Moritz Bad netz, langfristiger
Umsetzungsho-
rizont
Maloja 25.TB.01 nein | Verlangerung Vororientierung Zukunftsprojekt Status: Projektidee
Chantarel- langfristig
la-Bahn bis St.
Moritz Bahnhof
Maloja 25.TB.02 nein | "Tramtrain" St. Vororientierung Zukunftsprojekt Status: Projektidee
Moritz-Bad - langfristig
Maloja
Maloja 25.TB.03 nein | Doppelspurab- Vororientierung Leistungssteige- Status: Projekstudie
schnitte zwi- rung Bahnnetz
schen Celerina
und St. Moritz
Moesa 26.TB.01 no Collegamento Informazioni preli- ampiamento Compresa la

ferroviario
Castione (TI)
- San Vittore -
Roveredo

minari

rete ferroviaria,
orizzonte d’im-
plementazione a
lungo termine

copertura della zona
industriale regio-
nale di San Vittore
Stato: idea di
progetto
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Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-
/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung
Plessur 05.TB.02 nein | Strassenun- Vororientierung Zukunftsprojekt Status: Projektstu-
abhangige langfristig die
Erschliessung
Chur - Raum
Lenzerheide
Plessur 06.TB.01 nein | Leistungsstei- Vororientierung Leistungssteige- Bau von Kreu-
gerung Chur- rung Bahnnetz zungsstellen und
Arosa RhB Streckenbegra-
digung Chur —
Arosa RhB, insb.
Massnahmen zur
Fahrzeitreduktion
auf den Abschnitten
Chur - Depot Sand
und Depot Sand -
Luen-Castiel
Status: Projektstu-
die
Plessur 27.TB.02 nein | Personen- Vororientierung Neue Haltestelle Status: Projektidee
bahnhof SBB / neuer Bahnhof /
Militarrampe Ausbau Bahnhof
Chur West nach
Normalspurnor-
malien
Plessur 27.TB.03 nein | Personenbahn- | Festsetzung Neue Haltestelle Status: Vorprojekt
hof Chur West, / neuer Bahnhof / | Nr. Agglomera-
Verschiebung Ausbau Bahnhof tionsprogramm:
zu Rascha- iMmOva.2, Ov 4.3
renstrasse (Multimodale Dreh-
scheibe)
Prattigau/ | 07.TB.02 nein | Streckenbe- Festsetzung Leistungssteige- Sachplan Schiene;
Davos gradigung bzw. rung Bahnnetz SISNr. 0B 12.2,
Neutrassierung Beschluss vom
Fideris — Luzein 14.09.2020 Mass-
nahme b15im STEP
2035
Status: Vorprojekt
Prattigau/ | 07.TB.03 nein | Doppelspur- Festsetzung Leistungssteige- Sachplan Schiene;
Davos ausbau Klosters rung Bahnnetz SISNr. OB 12.2,
Dorf — Klosters Beschluss vom
Platz 17.08.2015
Status: PGV-Phase
Prattigau/ | 08.TB.01 nein | Neue RhB Vororientierung Erweiterung/ Sachplan Schiene;
Davos Linienfiihrung Ausbau Bahn- SIS Nr. OB 12.3 Sta-
Klosters/Sel- netz, langfristiger | tus: Planungsstudie
franga - Davos Umsetzungsho- Status: Projektstu-
(Wolfgangtun- rizont die
nel)
Prattigau/ | 08.TB.02 nein | RhB Haltestelle | Vororientierung Neue Haltestelle Status: Projektstu-
Davos Davos Seewiese / neuer Bahnhof/ | die

Ausbau Bahn-
hof, langfristiger
Umsetzungsho-
rizont

6.3-13



6.3-14

Verkehr

Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-
/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung
Prattigau/ | 28.TB.02 nein | Verschiebung Zwischenergebnis Neue Haltestelle Status: Projektstu-
Davos Bahnhof Davos / neuer Bahnhof / | die
Dorf Richtung Ausbau Bahnhof
Parsennbahn
Prattigau/ | 08.TB.03 nein | RhB Haltestelle | Vororientierung Neue Haltestelle Status: Projektstu-
Davos Davos Kongres- / neuer Bahnhof / | die
szentrum bzw. Ausbau Bahnhof
Eisstadion
Prattigau/ | 28.TB.01 nein | Doppelspur- Vororientierung Leistungssteige- Status: Projektstu-
Davos abschnitte rung Bahnnetz die
zwischen
Landquart und
Klosters.
Surselva 02.TB.01 nein | Haltestelle Zwischenergebnis Neue Haltestelle Status: Projektidee
«Porta Alpina / neuer Bahnhof /
Sedrun» im Ausbau Bahn-
Gotthard-Basis- hof, langfristiger
tunnel Umsetzungsho-
rizont
Surselva 02.TB.04 nein | Surselvalinie Zwischenergebnis Erweiterung/Aus- | Status: Projektidee
RhB, Doppels- bau Bahnnetz
purabschnitte
Raum Cast-
risch; weitere
Doppelspur-
abschnitte,
diverse
Streckenbe-
schleunigungen
(Reichenau-Ta-
mins — Disentis/
Mustér)
Viamala 01.TB.12 nein | Bau einer Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
neuen direkten Ausbau Bahn- die
Bahnverbin- netz, langfristiger
dung Domat/ Umsetzungsho-
Ems — Rothen- rizont
brunnen mit
Normalspur-
normalien bis
Thusis
Viamala 30.TB.01 nein | Bau einer Vororientierung Erweiterung/ Status: Projektstu-
neuen Bahnver- Ausbau Bahn- die
bindung Thusis netz, langfristiger
- Chiavenna Umsetzungsho-
(Splugentunnel) rizont
Viamala 30.TB.02 nein | Massnahmen Vororientierung Leistungssteige- Status: Projektidee
zur Taktver- rung Bahnnetz

dichtung und
Fahrzeitreduk-
tion Reichenau
-Tamins - Thusis
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6.4 Fuss- und Veloverkehr

Ausgangslage

Seit der Annahme des «Bundesbeschlusses lber die Velowege sowie die Fuss- und
Wanderwege» im September 2018 werden Velowege in der Bundesverfassung rechtlich
gleichbehandelt wie Fuss- und Wanderwege. Die Bundesverfassung gibt dem Bund
damit die Verantwortung, Grundsatze liber Fuss-, Wander- und Velowegnetze fest-
zulegen. Der Bund kann zudem Massnahmen der Kantone im Bereich des Fuss- und
Veloverkehrs inklusive Wandern unterstitzen und koordinieren. Zustandig fur die
Realisierung und den Unterhalt der Fuss- und Velowegnetze sind weiterhin die Kan-
tone bzw. die Gemeinden. Sie definieren und unterhalten gefahrlose und begehbare
Netze und signalisieren sie zweckmadssig. Sie koordinieren die Netze mit denjenigen der
Nachbarkantone und Lander sowie mit den raumwirksamen Tatigkeiten der Kantone
und des Bundes.

Das Interesse und die Bedeutung des Fuss- und insbesondere des Veloverkehrs hat im
Kanton Graubiinden in den letzten Jahren zugenommen. Die beiden Verkehrsarten
beanspruchen verglichen mit den motorisierten, privaten oder 6ffentlichen Verkehrs-
mitteln weniger Raum, verursachen kaum Schadstoffe, erzeugen kaum Larm und for-
dern die Gesundheit. Im Alltagsverkehr erreichen Velofahrende auf kurzen Distanzen
attraktive Reisezeiten. Der Veloverkehr kann in Kombination mit dem 6ffentlichen
Verkehr auch Bestandteil von langeren Reisen sein. Im Kanton Graubiinden haben das
Wandern und der Veloverkehr eine erhebliche touristische Bedeutung.

Gemass dem Raumkonzept Graubiinden soll der Fuss- und Veloverkehr insbesondere in
den urbanen und suburbanen Rdumen geférdert werden. Wenn Verkehrsteilnehmende
vermehrt zu Fuss gehen und das Velo nutzen, werden Uberlastungen im &rtlichen
Strassensystem sowie Emissionen reduziert. Davon profitiert die ganze Bevolkerung.
Dazu braucht es ein gut ausgebautes Velonetz fiir den Alltags- und Freizeitverkehr
und ein attraktives Fuss- und Wanderwegnetz. Darliber hinaus sind Massnahmen zur
Information und Bewusstseinsbildung der Bevolkerung notwendig.

Flr die Velofahrenden im Alltagsverkehr ist ein attraktives, zusammenhadngendes und
sicheres Netz mit direkten Wegen zu den regionalen Zentren von grosser Bedeutung.
Das dazu erforderliche Netz ist im kantonalen Sachplan Velo definiert. Das kantonale
Freizeitverkehrsnetz entspricht den im Netzwerk SchweizMobil definierten Routen.
Das Netz ist bereits gut ausgebaut und die Infrastruktur weist eine hohe Qualitat auf.

Der Kanton legt das signalisierte Wanderwegnetz in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den und den Regionen fest. Insgesamt umfasst das Wanderwegnetz rund 11°000
Kilometer, davon sind etwa 2'100 Kilometer in Doppelnutzung fir Wandern und
Velofahren/Mountainbiken. Auf diesen Strecken ist die Weiterentwicklung des Wan-
derwegnetzes bzw. Mountainbikeroutennetzes mit den Bediirfnissen des Velo- und
Mountainbikeverkehrs abzustimmen.

Die Gemeinden legen die in der Regel nicht signalisierten Fusswegnetze im Siedlungs-
gebiet im Rahmen der Nutzungsplanung fest. Uberschneidungen mit dem signalisierten
Wanderwegnetz sind moglich.

Art. 88 BV

Art. 6 FWG
Art. 6 Abs. 2-3
StrG

Unterscheidung
Alltag- und
Freizeitverkehr
sowie kantona-
les Velo- Fuss-
und Wander-
wegnetz

s. Erlauterungen

Sachplan Velo
s. Erlauterungen

SchweizMobil
s. Erlauterungen

6.4-1
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Durch die erhohte Verfligbarkeit von E-Bikes wird das Velofahren tber langere Distan-
zen sowie grossere Hohendifferenzen attraktiver. Insbesondere fir altere Personen
attraktiviert die elektrische Unterstiitzung die Nutzung des Veloverkehrs, indem weiter
oder hoher gelegene Ziele ohne Ubergrosse Anstrengung erreicht werden kdnnen.
E-Bikes sollen grundsatzlich die gleichen Infrastrukturen nutzen konnen wie die (ibrigen
Velofahrenden. Diese Herausforderungen sind bei der Realisierung des Netzes sowie
bei technischen Vorgaben zu bericksichtigen.

Ziele und Leitsadtze

Zielsetzung

Der Anteil des Veloverkehrs an der Alltagsmobilitat soll im Kanton Graubiinden
erhoht werden. Die Benutzung des Alltags- und Freizeitangebots fiir Velos und
Mountainbikes wird geférdert und es werden optimale Rahmenbedingungen
geschaffen. Der Veloverkehr trdgt zu einer nachhaltigeren Entwicklung des
Tourismus und des Alltagsverkehrs bei.

Ein benutzergerechtes, sicheres und attraktives Wegnetz starkt den Fussver-
kehr im Alltag als umweltfreundliche Verkehrsart und wird der Bedeutung des
Wanderns fiir den Tourismus im Kanton Graubilinden gerecht.

Leitsatze

Attraktives, zusammenhangendes und sicheres Velonetz fiir den All-
tags- sowie Freizeitverkehr erstellen und unterhalten

Das Netz des Alltags- und Freizeitverkehrs wird weiter optimiert. Die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmenden hat eine hohe Prioritat. Deshalb sollen Liicken im
Netz geschlossen und die Schwachstellen eliminiert werden. Das kantonale
Velonetz wird grenziiberschreitend koordiniert sowie durch kommunale Netze
zweckmassig erganzt. Die Veloparkierung wird in die Planung miteinbezogen. Die
Velowege sind moglichst einheitlich und nutzergerecht signalisiert und werden
auf Web-Portalen publiziert.

Attraktive und sichere Fusswegnetze im Siedlungsgebiet bereitstellen
Die Fusswege werden attraktiv, direkt und sicher gestaltet. Durch eine vermehrt
siedlungsorientierte Gestaltung des Verkehrsraumes wird innerorts die Ver-
traglichkeit zwischen den Verkehrstragern und der Aufenthaltsqualitat erhoht.

Qualitativ hochwertiges Wanderwegnetz bereitstellen

Das bestehende Wanderwegnetz wird hinsichtlich der Qualitat und der Nut-
zungshaufigkeit laufend Gberprift und optimiert. Das Netz ist lickenlos, wird
regelmassig unterhalten und ist zweckmassig signalisiert.

Giinstige Rahmenbedingungen fiir den Veloverkehr schaffen
Es werden gute Rahmenbedingungen fiir den Veloverkehr sowie Anreize zur
vermehrten Nutzung des Velos im Alltags- und Freizeitverkehr geschaffen. Es
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werden Massnahmen gefordert, welche das Umsteigen auf das Velo und dessen
Beniitzung erleichtern.

Koexistenz des Velo- und touristischen Fussverkehrs sicherstellen

Die Konflikte zwischen dem Velo- und Fussverkehr auf dem Wanderwegnetz
werden analysiert und Massnahmen zur Losung definiert. Die Konflikte werden
mit der Forderung der Koexistenz oder mit einer Entflechtung der unterschied-
lichen Nutzerkategorien gel6st, insbesondere zwischen Mountainbikenden und
Wandernden.

Das Alltagsvelonetz mit dem 6ffentlichen Verkehr verbinden

Die Verbindungen des Veloverkehrs werden mit den Haltestellen des 6ffentlichen
Verkehrs optimal verknipft. Bei wichtigen Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs
stehen sichere und komfortable Veloabstellplatze in genligender Anzahl zur
Verfiigung. Der OV-Velotransport wird erleichtert.

Handlungsanweisungen

Der Kanton legt die kantonalen Velo- und Wanderwegnetze von SchweizMobil
fest und fuhrt sie regelmdssig nach. Die Gemeinden und Regionen werden da-bei
angemessen einbezogen. Er publiziert in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
die definierten Netze auf Portalen einheitlich und unterstiitzt die Gemeinden
bei der Signalisation.

Federfiihrung: Tiefbauamt

Der Kanton plant, projektiert, betreibt und unterhalt die Radstreifen entlang
von Kantonsstrassen. Bei Ausbauten der Kantonsstrassen wird gepriift, ob eine
Veloinfrastruktur (Radstreifen bzw. Radweg) auf oder entlang der Kantonsstrasse
notwendig ist.

Federfihrung: Tiefbauamt

Die Regionen bericksichtigen die berkommunalen Aspekte des kantonalen
Velonetzes gemass Sachplan Velo in den regionalen Verkehrskonzepten und
Richtplanen und verfeinern es nach Bedarf. Der Sachplan wird gemass den
Genehmigungsbeschliissen zum regionalen Richtplan durch das Tiefbauamt
formell nachgefiihrt.

Federflihrung: Regionen
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Die Gemeinden projektieren, erstellen und unterhalten das kantonale Velonetz
sowie dessen Signalisation gemass den libergeordneten Vorgaben.

Sie berilcksichtigen zudem dieses Netz in ihren kommunalen Planungsinstru-
menten und verfeinern es nach Bedarf. Der Sachplan wird gemass den Geneh-
migungsbeschlissen zur Ortsplanung durch das Tiefbauamt formell nachgefiihrt.

Federfiihrung: Gemeinden

Die Gemeinden bieten an Hauptknoten des offentlichen Verkehrs Veloabstell-
platze in ausreichender Anzahl und guter Qualitat an.

Federfiihrung: Gemeinden

Der Kanton unterstitzt die Gemeinden finanziell sowie fachlich bei der Erstellung
von Radweganlagen gemdss den Vorgaben im Sachplan Velo. Zudem unterstitzt
er die Gemeinden bei der Koordination und Abstimmung der Netze unterein-
ander und mit Nachbarkantonen und Landern.

Federfiihrung: Tiefbauamt

Die Gemeinden planen, projektieren, bauen und betreiben die Netze fiir den
Fussverkehr und die Wanderwege. Unter Beriicksichtigung der (ibergeordneten
Plane nehmen sie es zudem in die Erschliessungsplane auf und koordinieren es
gemeindelibergreifend. Der Kanton hilft mit, die aus kantonaler oder regionaler
Sicht erforderlichen Netzerganzungen zu realisieren und unterstitzt die Koor-
dination mit den Nachbarkantonen und Landern.

Federfiihrung: Gemeinden

Die Regionen zeigen das Uberkommunale Wanderwegnetz unter Berticksichti-
gung der libergeordneten Plane im regionalen Richtplan auf und koordinieren
es regionsilibergreifend.

Federfiihrung: Regionen

Die Gemeinden priifen bei Netzanpassungen, ob dadurch Konflikte mit anderen
Verkehrstragern entstehen. Sie analysieren und I6sen allféllige Konflikte wah-
rend der Netzdefinition, noch vor Einrichtung und Publikation. Die Gemeinden
beziehen hierzu die betroffenen Stakeholder mit ein (z.B. Nachbargemeinden,
Tourismusorganisationen, kantonale Verwaltung).

Federfiihrung: Gemeinden
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Erlduterungen

Unterschied Alltags- und Freizeitnetz: Unter dem Alltagsverkehr wird der gesamte
Veloverkehr verstanden, welcher zur Befriedigung der alltdglichen Bedirfnisse erfolgt.
Unter dem Begriff Alltagsverkehr werden demnach Arbeits-, Ausbildungs-, Einkaufs-
wege, aber auch Fahrten zu Freizeiteinrichtungen (Hallenbad, Fussballplatz, Bikepark,
Bergbahnen, etc.) verstanden. Eine Alltagsveloverbindung soll primar «den Weg zum
Ziel» ermoglichen und ist daher moglichst direkt zu fihren.

Unter dem Freizeitverkehr wird der Freizeit- und Tourismusveloverkehr verstanden.
Hier steht der «Weg als Ziel» im Vordergrund. Das Freizeitnetz soll daher vorwiegend
landschaftlich attraktiv (Umfeldqualitat) und komfortabel (geringe Verkehrsbelastung,
keine Gefahrenstellen) sein.

Sachplan Velo: Das Velonetz wird gemass Art. 5 StrV gestlitzt auf ein Netzkonzept
des Departementes in einem Sachplan festgehalten. Dieser wird von der Regierung
genehmigt, periodisch Uberprift und noétigenfalls angepasst. Im Sachplan Velo sind
die Grundlagen zur Verbesserung der Veloinfrastruktur sowie zur Festlegung der kan-
tonalen Beitrage flr den Alltags- und Freizeitverkehr geregelt. Die regionale Richtpla-
nung bericksichtigt die Festlegungen des Sachplans Velo. Bei Differenzen wird eine
Bereinigung vorgenommen.

Netzwerk SchweizMobil: SchweizMobil ist ein nationales Netzwerk fiir den Langsam-
verkehr. SchweizMobil wird von der gleichnamigen Stiftung getragen. Sie hat zum Ziel,
den Langsamverkehr fiir Freizeit und Tourismus in der Schweiz zu fordern und die
Routen untereinander zu koordinieren.

Kantonales Velonetz: Das kantonale Velonetz besteht aus den kantonalen Alltagsver-
bindungen sowie den Freizeitrouten gemass dem Sachplan Velo. Die kantonalen Freizeit-
routen entsprechen den nationalen, regionalen und lokalen SchweizMobil-Routen. Das
kantonale Velonetz kann im Geoportal der kantonalen Verwaltung eingesehen werden.
Das Velonetz des Freizeitverkehrs ist zudem im Netzwerk SchweizMobil publiziert

Fusswegnetze sind gemadss Art. 2 des Bundesgesetzes liber Fuss- und Wanderwege
(FWG) klar definierte Verkehrsverbindungen flir Fussgénger und liegen in der Regel
im Siedlungsgebiet. Sie umfassen untereinander zweckmassig verbundene Fusswege,
Fussgangerzonen, Wohnstrassen und dhnliche Anlagen. Trottoirs und Fussganger-
streifen konnen als Verbindungsstiicke dienen. Die Netze erschliessen und verbinden
insbesondere Wohngebiete, Arbeitsplatze, Kindergarten und Schulen, Haltestellen des
offentlichen Verkehrs, 6ffentliche Einrichtungen, Erholungsanlagen sowie Einkaufsla-
den. Ein lickenloses und sicheres Fusswegnetz erhdht die Siedlungsqualitat. Fusswege
sind in der Regel mit einem Hartbelag zu erstellen.
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Wanderwegnetze dienen gemass Art. 3 FWG vorwiegend der Erholung. Sie liegen in
der Regel ausserhalb des Siedlungsgebietes. Sie umfassen untereinander zweckmassig
verbundene Wanderwege. Andere Wege, Teile von Fusswegnetzen und schwach befah-
rene Strassen konnen als Verbindungsstiicke dienen. Historische Wegstrecken (IVS)
sind nach Moglichkeit einzubeziehen. Wanderwegnetze erschliessen insbesondere fiir
die Erholung geeignete Gebiete, schone Landschaften (Aussichtslagen, Ufer usw.), kul-
turelle Sehenswirdigkeiten, Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs sowie touristische
Einrichtungen. Wanderwege haben in der Regel keine befestigten Wegoberflachen.

Objekte

Keine
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Abbildung 6.4:
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6.5 Agglomerationsverkehr/
Agglomerationsprogramme

Die Agglomerationspolitik des Bundes ist ein wichtiger Pfeiler der nachhaltigen Rau-
mentwicklung der Schweiz. Mit dem Programm Agglomerationsverkehr (PAV) betei-
ligt sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten. Agglomerationen, die im Rahmen
von Agglomerationsprogrammen ihre Verkehrs- und Siedlungsentwicklung sowie die
Landschaftsplanung aufeinander abstimmen, profitieren von Bundesbeitragen.

In Graublinden zdhlen die Stadt Chur und Umgebung sowie die Stadt Davos und St.
Moritz mit Umgebung zu den beitragsberechtigten Stadten und Agglomerationen.
Sie erhalten damit die Moglichkeit, ein Agglomerationsprogramm zu erarbeiten. Die
Gemeinde San Vittore liegt im Perimeter der Agglomeration Bellinzona (TI).

Die Erarbeitung und Priifung der Agglomerationsprogramme sowie die Freigabe
der Bundesmittel erfolgen alle vier Jahre. Der Bund verwendet dafir den Begriff
«Generation». Die Stadt Davos sowie die Agglomerationen St. Moritz und Bellinzona
verzichteten auf die Erarbeitung eines Agglomerationsprogramms der 4. Generation.

6.5.1 Agglomeration Chur und Umgebung

Ausgangslage

Das Agglomerationsprogramm Chur der 1. Generation basiert auf einem Raumkonzept,
welches die Agglomeration Chur und die weitere Umgebung bis hin zu den angrenzen-
den Regional- und Tourismuszentren umfasst. Im Agglomerationsprogramm Chur der
2. Generation wurde als Weiterentwicklung gegeniber der 1. Generation eine vertiefte
Analyse fur den Talboden des Biindner Rheintals durchgefiihrt. Auf die Erarbeitung
eines Agglomerationsprogramm Chur der 3. Generation wurde verzichtet, da der Fokus
auf die Umsetzung der Massnahmen aus der 1. und 2. Generation gesetzt wurde.

Das Agglomerationsprogramm Chur der 4. Generation (AP 4G) bezieht sich auf einen
Bearbeitungsperimeter von insgesamt 19 Gemeinden. Dieser entspricht den drei
Regionen Landquart, Plessur und Imboden.

Das AP 4G konkretisiert die Themen Siedlungsentwicklung nach innen, Siedungsqualitat
sowie Freiraumgestaltung und Naherholung. Im Bereich Verkehr fokussiert das AP 4G
auf siedlungsorientierte Strassenraumgestaltung, die Optimierung von multimodalen
Drehscheiben, Angeboten im OV, Netze fiir Fuss- und Veloverkehr sowie Verkehrssi-
cherheit. Als Grundlagen fir die Erarbeitung dienen die aktuellen Planungen von Kan-
ton, Regionen und Gemeinden. Das AP 4G vertieft zudem die Inhalte des kantonalen
Richtplans und der regionalen Raumkonzepte und entwickelt sie spezifisch weiter.

Die Tragerschaft ist das Leitungsgremium des Agglomerationsprogramms Chur. Es
setzt sich aus Vertretern der Gemeinden, Regionen sowie des Kantons zusammen. Es
fallt die wegweisenden Entscheide und verabschiedet das Agglomerationsprogramm
zuhanden des Bundes. Der Kanton vertritt die Tragerschaft gegentiber dem Bund. Die

«Finanzierung
des Agglome-
rationsverkehrs
durch den Bund»
s. Erlduterungen

«Agglomerati-
onsdefinition»
s. Erlduterungen

«Beitragsperime-
ter und Bearbei-
tungsperimeter»
s. Erlauterungen

«Organisation
Tragerschaft»
s. Erlduterungen
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Erarbeitung wird durch das Departement fur Volkswirtschaft und Soziales und das
Amt flir Raumentwicklung, die Umsetzung durch das Departement fiir Infrastruktur,
Energie und Mobilitdt und das Tiefbauamt koordiniert, welches auch das Controlling
durchfihrt.

Ziele und Leitsatze

Zielsetzung

Die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Agglomeration Chur werden
eng aufeinander abgestimmt, um Voraussetzungen zur Verkehrsreduktion zu
schaffen. Der verbleibende Verkehr wird méglichst umweltfreundlich und sied-
lungsvertraglich abgewickelt. Die Aufwertung von Siedlungs- und Landschafts-
qualitdat mit Fokus auf Naherholung verbessert die Standortattraktivitat und
Lebensqualitat innerhalb der Agglomeration.

Leitsatze

5.1.2,6.1 Siedlungen qualitatsvoll nach Innen entwickeln
Das Agglomerationsprogramm tragt dem Grundsatz einer qualitativen Sied-
«Entwicklungs- . . . .
schwerpunkte» lungsentwicklung nach Innen Rechnung und sorgt fiir eine optimale Abstimmung
s. Erlauterungen von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. An gut erschlossenen Lagen werden
Entwicklungsschwerpunkte mit angemessen hohen Dichten und guter stadte-
baulicher Qualitéat realisiert.

Freirdume und Naherholung fordern, Nutzungskonflikte reduzieren
Grin- und Freirdume im Siedlungsgebiet sowie die umliegenden Landschafts-
rdume tragen zu einer hohen Lebensqualitdat und Standortattraktivitat bei.
Wo geeignet dienen sie als Naherholungsgebiete. Vernetzte Landschafts- und
Naturschutzgebiete sowie 6kologische Infrastrukturen sichern das langfristige
Uberleben von seltenen Arten und Lebensgemeinschaften. Nutzungskonflikte
werden reduziert.

6.1,6.3 Siedlungen von negativen Auswirkungen des Verkehrs entlasten

Durch ein ibergeordnetes Verkehrs- sowie Gberkommunal abgestimmtes Par-
kierungs- und Mobilitdtsmanagement wird der MIV reduziert und auf dem
Ubergeordneten Strassennetz kanalisiert. Durch betriebliche und gestalterische
Massnahmen wird der Verkehr moglichst siedlungsvertraglich abgewickelt. Ein
punktueller Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erfolgt, wenn der zusatzliche
MIV durch die oben genannten Massnahmen nicht verhindert oder umgelagert
werden kann.

6.3 Offentlichen Verkehr stirken, Intermodalitit optimieren
Die Bahnverbindungen bilden das Riickgrat des 6ffentlichen Verkehrs und werden
durch ein leistungsfahiges Bussystem erganzt. Multimodale Drehscheiben bilden
die Angelpunkte fiir eine optimale Vernetzung der verschiedenen Verkehrstrager.
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Attraktivitat des alltaglichen Fuss- und Veloverkehrs erhohen

Defizite im Fuss- und Veloverkehrsnetz (FVV) in Bezug auf Sicherheit, Voll-
standigkeit und Umwegfreiheit werden behoben. Das Netz wird auf die multi-
modalen Drehscheiben sowie die Entwicklungsschwerpunkte abgestimmt und
Uberkommunal verbunden (Alltagsveloverkehrsroute). Damit wird der Anteil
des FVV am Modal Split erhoht.

Handlungsanweisungen

Der Kanton vertritt die Tragerschaft und unterzeichnet die Leistungsvereinba-
rung mit dem Bund.

Federfiihrung: Departement fir Infrastruktur, Energie und Mobilitat

Die Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Chur wird zuhanden der Tra-
gerschaft durch den Kanton koordiniert. Dabei bericksichtigt er die Vorgaben
des Bundes und stellt die Abstimmung mit den kantonalen, regionalen und
kommunalen Planungen sicher.

Federfiihrung: Amt fir Raumentwicklung

Der Kanton koordiniert die Finanzierung und Umsetzung der Massnahmen im
Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund und flhrt das perio-
dische Controlling durch.

Federfihrung: Tiefbauamt

Die als federfiihrend bezeichneten Stellen von Kanton, Regionen und Gemeinden
setzen die sie betreffenden Massnahmen gemass den Vorgaben im Agglome-
rationsprogramm um.

Federfihrung: Im Agglomerationsprogramm bezeichnete Stellen (Kanton, Regi-
onen, Gemeinden)

6.4

«Alltagsvelover-
kehrsroute»
s. Erlauterungen

«Organisation
Tragerschaft»
s. Erlduterungen

«Tabelle Mass-
nahmeniber-
sicht»

s. Erlduterungen
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Abbildung 1:
Beitrags- und
Bearbeitungs-
perimeter des
Agglomerations-
programms Chur
4G

(Quelle: Agglome-
rationsprogramm
Chur 4G, EBP)

Erlduterungen

Finanzierung des Agglomerationsverkehrs durch den Bund: Im Rahmen des Programms
Agglomerationsverkehr beteiligt sich der Bund finanziell an Verkehrsinfrastrukturen
von Stadten und Agglomerationen. Voraussetzung ist ein Agglomerationsprogramm,
das die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wirkungsvoll aufeinander abstimmt. Der
Bund beteiligt sich mit maximal 50% an Verkehrsinfrastrukturen.

Agglomerationsdefinition: Agglomerationen sind nach Definition des Bundesamtes
flr Statistik Ansammlungen von Gemeinden mit stadtischem Charakter mit insgesamt
mehr als 20 000 Einwohnern/-innen (inklusive Aquivalenten aus Logiernichten). Sie
bestehen aus einem dichten Kern und haben im Regelfall einen Girtel. Fir die Abgren-
zung der Glrtel werden Daten zur Intensitat der Pendlerverflechtung verwendet.

Beitragsperimeter und Bearbeitungsperimeter: Fiir die Agglomerationsprogramme
der 4. Generation sind die beitragsberechtigten Gemeinden in Art. 19 sowie im Anhang
4 der Verordnung lber die Verwendung der zweckgebundenen Mineraldlsteuer und
weiterer fir den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel (MinVV) aufgefiihrt (siehe
auch https://www.are.admin.ch/are/de/home/mobilitaet/programme-und-projekte/
pav.html). Dies sind die Gemeinden Chur, Churwalden, Trimmis, Untervaz, Zizers,
Malans, Landquart, Bonaduz, Domat/Ems, Rhazlins, Felsberg, Tamins und Trin. Der
Bearbeitungsperimeter des AP Chur 4G umfasst dagegen alle Gemeinden der drei
Regionen Landquart, Plessur und Imboden —und damit auch die nicht beitragsberech-
tigten Gemeinden Arosa, Tschiertschen-Praden, Fldsch, Jenins, Maienfeld und Flims.
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Organisation Tragerschaft: Die Tragerschaft des AP 4G wird durch den Kanton Graubiin-
den und die drei beteiligten Regionen und deren Gemeinden gebildet. Sie ibernimmt
die in den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV, ARE CH, 2020) fiir eine
Tragerschaft definierten Aufgaben und Verantwortungen (Festlegung des Bearbei-
tungsperimeters, Erarbeitung bzw. Uberarbeitung des Agglomerationsprogrammes,
Festlegung der Zielwerte fiir MOCA-Indikatoren , Abschluss Leistungsvereinbarung
mit Bund, Ansprechpartner gegeniber Bund). Fiir die Erarbeitung des Agglomerati-
onsprogrammes bis zur Leistungsvereinbarung mit dem Bund ist das ARE zustandig. Die
Koordination der Umsetzung ab Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung obliegt
dem Tiefbauamt (Finanzierungsvereinbarungen und Controlling). Das Departement
fir Infrastruktur, Energie und Mobilitat vertritt die Tragerschaft gegeniiber dem Bund.

Entwicklungsschwerpunkte: Im Agglomerationsprogramm Chur 4. Generation werden
verschiedene Entwicklungsschwerpunkte (ESP Wohnen / Dienstleistung und ESP Arbei-
ten) definiert. In diesen Gebieten soll sich das kiinftige Wachstum von Bevdlkerung
und Beschaftigten konzentrieren. Es bestehen daher erhéhte Anforderungen an eine
optimale Erschliessung, vor allem durch den OV und FVV.

Alltagsveloverkehrsroute (AP Nr. FVV4.3): Die Alltagsveloverkehrsroute verbindet
die Zentren der Agglomeration Chur, die librigen grésseren Siedlungsgebiete sowie
die bestehenden und geplanten Entwicklungsschwerpunkte Arbeit direkt respektive
via Stichverbindungen miteinander und gewahrleistet fiir den Veloverkehr auf dieser
Achse entlang des Rheintals einen hohen Standard. Sie erganzt das Grund- und das
Erganzungsnetz flir den Velo-Alltagsverkehr geméss Sachplan Velo; dieses Alltagsnetz
von kantonalem Interesse deckt die wichtigsten Wunschlinien in der Agglomeration
ab. Die Alltagsveloverkehrsroute ist hauptsachlich flr Pendler vorgesehen, soll aber
auch dem Freizeitverkehr dienen. Damit profitiert die einheimische Bevolkerung von
einer attraktiven Freizeitverbindung, zudem férdert es den nachhaltigen Tourismus.

Tabelle 1: Massnahmeniibersicht Agglomerationsprogramm Chur 4. Generation und
Umsetzung im kantonalen Richtplan

Die angegebenen Prioritaten (Prio.) entsprechen dem Prifbericht des Bundes vom
22. Februar 2023: Massnahmen der Prioritdat A missen vier Jahre nach dem Bundes-
beschluss zum Programm Agglomerationsverkehr der 4. Generation ausfiihrungsreif
sein; Massnahmen der Prioritat B innerhalb von vier Jahren nach Verabschiedung des
Bundesbeschlusses der nachsten Generation.

6.5-5
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Nr. AP Bezeichnung Massnahme Prio. | Federfiihrung Verweis KRIP / Hinweis
Umsetzung
Teilbereich Siedlung
S4.1 Siedlungsbegrenzungslinien A Regionen Handlungsanweisung Kap.
5.2.1, Umsetzung in RRIP
S4.2 Innenentwicklung in spezifischen A Stadt Chur, Gemein- Handlungsanweisung Kap.
Gebieten den Landquart, Zizers, | 5.1.2, Umsetzung in RRIP
Domat/Ems
S4.3 Pilot Verdichtung Arbeitsplatzgebiet | A Stadt Chur Umsetzung in RRIP und auf
Stufe Ortsplanung
S4.4 Entwicklungsschwerpunkte Wohnen | A Stadt Chur, Gemein- Handlungsanweisung Kap.
/ Dienstleistung mittelfristig den Maienfeld, 5.1.2, Umsetzung in RRIP und
Malans auf Stufe Ortsplanung
S4.5 Entwicklungsschwerpunkte Wohnen | B Stadt Chur Handlungsanweisung Kap.
/ Dienstleistung langfristig 5.1.2, Umsetzung in RRIP und
auf Stufe Ortsplanung
S4.6 Entwicklungsschwerpunkte Arbeit A Gemeinden Kap. 5.2.3 Arbeitsgebiete,
mittelfristig Obj.nr. 23.SW.01, 24.SW.01,
27.SW.01
S4.7 Kriterien Einzonungen A Gemeinden Kap. 5.2.2, Anwendung und
Kontrolle im Rahmen NUP
S4.8 Siedlungserweiterungsgebiet A Region Landquart Umsetzung in separater
Neugut Richtplananpassung (Uber
Region)
S4.9 Starkung Wohnorte in Schwerpunkt- | A Gemeinden Umsetzung auf Stufe Orts-
gebieten Tourismus Arosa, Churwalden, planung
Flims, Tschiert-
schen-Praden
$4.10 Grin- und Freirdume im Siedlungs- A Stadt Chur, Gemein- Umsetzung auf Stufe Orts-
gebiet den Landquart, Zizers, | planung
Domat/Ems, Flims,
Arosa
Teilbereich Landschaft
L4.1 Erlebbarer Flussraum A Gemeinden Umsetzung auf Stufe Orts-
planung
L4.2 Siedlungsnahe Erholungsgebiete A Gemeinden Umsetzung auf Stufe Orts-
planung
L4.3 Gestaltung Siedlungsrander A Gemeinden Umsetzung auf Stufe Orts-
planung
L4.4 Okologische Infrastruktur im Agglo- A Kanton (ANU) Konzept
merationsgebiet
Teilbereich Verkehr
uMoOv4.1 Bahnhof Landquart, bahntechni- BAV STEP 2035, KRIP Obj.nr.
scher Teil 01.TB.05
umova.2 Bahnhof Chur West, bahntechni- RhB Obj.nr. 27.TB.03
scher Teil
Ov4.1 Multimodale Drehscheibe Landquart | A Gemeinde Landquart Obj.nr. 01.TB.05 und Hand-
lungsanweisung Kap. 6.5
0ov4.2 Multimodale Drehscheibe Unter- A Gemeinde Trimmis Handlungsanweisung Kap.
vaz-Trimmis 6.1, 6.3 und Kap. 6.5
ova.3 Multimodale Drehscheibe Chur A Stadt Chur (TBD) Obj.nr. 27.TB.03 und Hand-

West

lungsanweisung Kap. 6.5
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Nr. AP Bezeichnung Massnahme Prio. | Federfiihrung Verweis KRIP / Hinweis
Umsetzung
0Ova.4 Multimodale Drehscheibe Domat/ A Gemeinde Domat/ Handlungsanweisung Kap.
Ems Sud Ems 6.1, 6.3 und Kap. 6.5
0Ova.s Bahnhofsentwicklung Bonaduz A Gemeinde Bonaduz Handlungsanweisung Kap.
6.1, 6.3 und Kap. 6.5
0Ova.6 Busspur Chur West, Stadt Chur A Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
ova.7 Tangentialbuslinie, Stadt Chur Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
Massnahme wurde vom Bund
als «nicht programmrele-
vant» klassiert.
0Ova.8 Busoptimierungen (Verkehrsma- B Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
nagement), Stadt Chur
0Ova.9 Neue Busfiihrung Saltinisstrasse, B Gemeinde Trimmis Handlungsanweisung Kap. 6.5
Trimmis
Ova.10 Buserschliessung Tardis, Landquart C Gemeinde Landquart Handlungsanweisung Kap. 6.5
Ova.1 Buserschliessung ESP Neugut, B Gemeinde Malans Handlungsanweisung Kap. 6.5
Malans
Ova.12 E-Mobilitat Busse B Kanton (AEV) Handlungsanweisung Kap. 6.5
0Ova.13 Pauschales Massnahmenpaket A, A Gemeinden Trimmis Handlungsanweisung Kap. 6.5
Aufwertung Bushaltestellen und Zizers
iMSv4.1 Geschwindigkeitsharmonisierungs- ASTRA
und Gefahrenwarnungsanlage A13
Rothenbrunnen - Landquart
amsv4.2 Bauliche Verldngerung Beschleuni- ASTRA
gungsspur A28 Richtung Davos
GV4.1 Verkehrsmanagementkonzept A Kanton (TBA) Handlungsanweisung Kap. 6.5
GV4.2 Parkraummanagement A Regionen Landquart Handlungsanweisung Kap. 6.5
und Imboden, Stadt
Chur (TBD)
GVv4.3 Mobilitdtsmanagement (Massnah- A/B | Kanton (AEV) Handlungsanweisung Kap. 6.1
menpaket) und Kap. 6.5
GV4.4 Parkierungsmanagement, Stadt Chur | B Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.1
und Kap. 6.5
GV4.5 Ausbau Via Tardels, Domat/Ems C Gemeinde Domat/ Handlungsanweisung Kap. 6.5
Ems
GV4.6 Einbahnregime/Pfértneranlage B Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
Welschdorfli, Stadt Chur
GV4.7 Betriebs- und Gestaltungskonzept B Stadt Chur Handlungsanweisung zu
Ring- und Kasernenstrasse, Stadt Strassenraumgestaltung s.
Chur Kap. 6.2
GV4.8 Pauschales Massnahmenpaket A, A Gemeinden Handlungsanweisung zu
Aufwertung/Sicherheit Strassen- Strassensraumgestaltung s.
raum: Strassenraumgestaltungen Kap. 6.2
(BGK)
GV4.9 Betriebs- und Gestaltungskonzept A Gemeinde Zizers Handlungsanweisung zu
Kantonsstrasse, Zizers Strassensraumgestaltung s.
Kap. 6.2
GV4.10 Optimierung Quartier- und Neben- C Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5

strassen, Stadt Chur
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Nr. AP Bezeichnung Massnahme Prio. | Federfiihrung Verweis KRIP / Hinweis
Umsetzung
MIV4.1 H3a Julierstrasse: Anschluss Rosen- A Kanton (TBA) Obj.nr. 01.7S.06 und Hand-
higel, Stadt Chur lungsanweisung Kap. 6.5
MIva.2 Industriestrasse inkl. Knoten B Gemeinde Landquart Handlungsanweisung Kap. 6.5
Freihofstrasse/Kantonsstrasse,
Landquart
Miv4.3 Knoten Sagenstrasse/Schul- C Gemeinde Landquart Handlungsanweisung Kap. 6.5
strasse, FlaMa zu Industriestrasse,
Landquart
MIV4.4 Knoten Hamilton, Bonaduz C Gemeinde Bonaduz Handlungsanweisung Kap. 6.5
MIV4.5 Strassenunterfiihrung Ems-Chemie, C Gemeinde Domat/ Handlungsanweisung Kap. 6.5
Domat/Ems Ems
Fvva.1 Pauschales Massnahmenpaket A, A Gemeinden Leitsatz und Handlungs-
Langsamverkehr: Velo- und Fussnet- anweisung zu Fuss- und
zinfrastruktur kurzfristig Veloverkehrsnetz Kap. 6.4
FVV4.2 Pauschales Massnahmenpaket B, B Gemeinden Leitsatz und Handlungs-
Langsamverkehr: Velo- und Fussnet- anweisung zu Fuss- und
zinfrastruktur mittelfristig Veloverkehrsnetz Kap. 6.4
FVv4.3 Pauschales Massnahmenpaket A, A Gemeinden Handlungsanweisung Kap. 6.5
Langsamverkehr: Alltagsvelover-
kehrsroute
Fvva.4 Veloachse Nord-Stid (Obere Au - B Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
Rheinpromenade), Stadt Chur
FvVva.5 Veloachse Ost-West, Zentrum B Stadt Chur (TBD) Handlungsanweisung Kap. 6.5
Bahnhof bis Bahnhof Chur West,
Stadt Chur
FVV4.6 Pauschales Massnahmenpaket, A Stadt Chur, Gemeinde | Handlungsanweisung Kap. 6.5
Langsamverkehr: Veloabstellanlagen Maienfeld
FVVv4.7 Bestimmungen Abstellanlagen A Gemeinden Umsetzung auf Stufe Orts-
Zweirader planung
VS4.1 Behebung Unfallschwerpunkte und A Kanton (TBA) Umsetzung Massnahmen im
-hdufungsstellen Rahmen der Unterhaltspla-
nung
VS4.2 Kreisel Burgweg, Untervaz C Gemeinde Untervaz Handlungsanweisung Kap. 6.5
VS4.3 Pilot Schulwegsicherheit A Gemeinde Landquart Umsetzung auf kommunaler
Ebene

Objekte
Siehe Kapitel 6.2, Abschnitt E (Strassenverkehr)

Siehe Kapitel 6.3, Abschnitt E (Offentlicher Personenverkehr)




6.6 Giterverkehr

Ausgangslage

Unter Guterverkehr ist die Gesamtheit aller Glitertransporte ausserhalb eines einzelnen
Betriebs zu verstehen, wobei der einzelne Gltertransport die Ortsveranderung eines
materiellen Gutes mit Verkehrsmitteln beschreibt. Im Kanton Graubiinden erfolgt der
Guterverkehr hauptsachlich auf Schiene und Strasse.

Zum Schutz des Alpengebiets und aufgrund von Kapazitdtsengpassen auf den Tran-
sitstrassen fordert die Bundesverfassung eine Verlagerung des alpenquerenden
Gutertransitverkehrs auf die Schiene. Der internationale Transitglterverkehr, der
alpenquerende Giterschwerverkehr und der Giterverkehr lber langere Distanzen
soll auf der Schiene erfolgen. Der Bund sieht als Verlagerungsziel maximal 650'000
Lastwagenfahrten pro Jahr auf Schweizer Alpentransitstrassen vor. Der alpenquerende
Guterverkehr auf der Strasse hat sich zwar geméass Bundesamt fir Verkehr (BAV)
seit Anfang des Jahrtausends um ein Drittel reduziert, liegt jedoch immer noch klar
Uber dem Verlagerungsziel. Im Kanton Graubiinden befindet sich mit der N13 (San
Bernardino-Route) eine wichtige Nord—Stid—Verbindung. Die Achse wird neben dem
Tourismusverkehr auch stark vom internationalen Transitgliterverkehr befahren. Im
nationalen Kontext verkehrte im Jahr 2018 ca. 17% des gesamten alpenquerenden
Transitglterverkehrs tiber die N13. Damit das Verlagerungsziel des Bundes eingehalten
werden kann und die San Bernardino-Route auch kiinftig dem Biindner Tourismus und
der lokalen Bevolkerung niitzt, sollte der alpenquerende Guterverkehr noch starker
auf die Schiene verlagert werden.

Der Guterverkehr in Graubiinden ist gepragt von einer weitldufigen Siedlungsstruktur
sowie oft dezentral angeordneten Industrie- und Gewerbebetrieben. Die grossten
Quell- und Zielorte befinden sich im Churer Rheintal, im Oberengadin und Prattigau
sowie in den Ortschaften Davos, llanz und Thusis. Die Transportinfrastruktur ist ausser-
halb des Blindner Rheintals stark vom alpinen Raum gepragt und auf die Hauptachsen
und grosseren Talverlaufe beschrankt. Obwohl die Schieneninfrastruktur im Kanton
gut ausgebaut ist, wird ein Grossteil der transportierten Guter (ohne Transitverkehr)
von der Strasse abgedeckt. Der Binnenverkehr, also Transporte welche innerhalb des
Kantons durchgefiihrt werden, ist mit Abstand die grosste Verkehrsart im kantonalen
Guterverkehrsmengengerist.

In den letzten Jahren hat sich der unbegleitete kombinierte Verkehr (UKV) stark ent-
wickelt. Die Logistikkette im Wechselbehaltersystem zeichnet sich aus durch kurze
Strassentransporte im Vor- und Nachlauf und der langen Transportstrecke auf der Bahn.
Diese Bahntransporte werden haufig in der Nacht ausgefiihrt, so dass am Abend vom
Lieferanten verladene Gliter am ndachsten Morgen beim Kunden ausgeliefert werden
kdnnen. Dadurch werden Strassen entlastet und vorhandene Kapazitaten der Bahn
genutzt. Der Bund strebt die Produktivitatssteigerung der bestehenden Anlagen des
Schienengiterverkehrs an (Bahnhofe und Freiverlade). Dazu hat der Bund das Kon-
zept Schienenglterverkehr beschlossen. Die bestehenden Anlagen sind zu erhalten
und in ihrer Funktion und Ausgestaltung nicht einzuschrdanken. Im Gegensatz zum
Direktverkehr von Versendern zu Empfangern auf der Strasse kommt es beim kom-
binierten Verkehr zu einem mehrmaligen Umschlagen der Glter. Die Forderung des
unbegleiteten Glterverkehrs bedingt eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
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im Vor- und Nachlauf fiir den UKV, z.B. Aufhebung des Anhdngerverbots, Aufhebung
der Tonnagebeschriankungen und geniigend Abstellplatze fir Lastwagenanhénger.

Ziele und Leitsatze

Zielsetzung

Zur langfristigen Sicherstellung der Versorgungssicherheit des gesamten Kantons
mit Gitern wird eine funktionsfahige Glterverkehrsinfrastruktur mit hoher
Abdeckung des Kantonsgebietes gewahrleistet. Die Glitertransporte sollen dabei
sicher und moglichst umweltvertraglich abgewickelt werden.

Leitsatze

Die Verlagerung des Giiterverkehrs von der Strasse auf die Schiene
erhéhen

Die Gutertransporte werden soweit sinnvoll von der Strasse auf die Schiene
verlagert. Mit der Verlagerung des Gliterverkehrs von der Strasse auf die Schiene
werden Voraussetzungen fiir einen 6kologischen und wirtschaftlich attraktiven
Guterverkehr geschaffen. Personen- und Giterverkehr werden gleichberechtigt
behandelt und ihre Weiterentwicklung aufeinander abgestimmt. Die Verlagerung
des strassengebundenen Gitertransitverkehrs in Graubiinden erfolgt koordiniert
mit der schweizerischen Verkehrspolitik.

Den Giterumschlag optimieren

Der Giiterumschlag zwischen SBB und RhB sowie zwischen SBB und dem Stras-
sengiterverkehr wird im Biindner Rheintal zwischen Landquart und Domat/Ems
konzentriert und kapazitatsmassig sowie betrieblich den zukiinftigen Bedirf-
nissen angepasst. Der Glterumschlag zwischen der RhB und dem Strassen-
glterverkehr auf regionaler Ebene findet in entsprechend ausgebauten bzw.
ausgeriisteten Guterumschlagszentren statt.

Den unbegleiteten kombinierten Giiterverkehr kantonsweit fordern

Um Strasse und Schiene fur den Glitertransport effektiv und sinnvoll zu ergan-
zen, wird der positive Trend beim unbegleiteten kombinierten Verkehr weiter
unterstitzt und nach Moglichkeit verstarkt. Daflir werden die Regionalzentren
bahnseitig mit Glterverkehrsangeboten erschlossen und in peripheren Regionen
innovative Transportkonzepte zur Sicherung des Glitertransports unterstitzt.

Voraussetzungen fiir einen effizienten Strassengiiterverkehr schaffen
Der Strassengiterverkehr erfolgt komplementar, insbesondere an Orten, wo
die Versorgung durch den Schienengiiterverkehr nicht méglich oder sinnvoll
ist. Die Effizienz des Strassenguterverkehrs wird durch logistische und bauliche
Massnahmen gesteigert.



Handlungsanweisungen

Der Kanton schafft die Rahmenbedingungen fir die langfristige Sicherstellung
des Bahngtterverkehrs. Er fordert im Rahmen seiner Moglichkeiten den Gliter-
verkehr auf der Schiene, insbesondere (iber grosse Distanzen.

Federfiihrung: Amt flir Energie und Verkehr

Die notwendigen Infrastrukturen zur Umsetzung des kantonalen Guterver-
kehrskonzepts, insbesondere die Unterstlitzung neuer Anschlussgleise sowie
der Ausbau und die Férderung bestehender Umschlaganlagen (Erschliessung
und Verladeinfrastruktur) werden in Zusammenarbeit mit dem Bund rechtzeitig
realisiert.

Federfiihrung: Amt fur Energie und Verkehr

Der unbegleitete kombinierte Verkehr und die Bentlitzung von Wechselbehaltern
im Warentransport wird konsequent gefordert.

Federfiihrung: Amt flir Energie und Verkehr

Zur Optimierung der Effizienz des Glterverkehrs auf der Strasse stellen die
Gemeinden adaquate Erschliessungen (z.B. zu wichtigen Arbeitsgebieten) sicher
und klaren im Umfeld wichtiger Knoten des Strassenverkehrs (Kreuzungen, Gabe-
lungen und Anschliisse an das Nationalstrassennetz) Gberkommunal, mindestens
innerhalb eines Abstandes von 3 km Radius zum betreffenden Knoten, den
Bedarf und mogliche Standorte flr Abstellplatze von Lastwagenanhdngern ab.

Federfiihrung: Gemeinden

Erlduterungen

Strassengiiterverkehr: Beim Strassengiiterverkehr wird die Transportleistung durch
motorisierte Fahrzeuge auf den 6ffentlichen Strassen vollzogen. Die Transportgefasse
weisen dabei unterschiedliche Gréssen auf. Grundsatzlich unterschieden werden leichte
Motorwagen (<3.5 t) und schwere Motorwagen (>3.5 t). Das zugelassene Maximalge-
wicht fir Normaltransporte betragt in der Schweiz 40 t, wobei im Vor- und Nachlauf
des unbegleiteten kombinierten Glterverkehrs (UKV) 44 t zuldssig sind. Im Kanton
Graubiinden sind noch zahlreiche Strecken vorhanden, welche nicht fir Fahrzeuge
mit einem Gewicht von 40 t freigegeben bzw. erschlossen sind.

Verkehr
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Schienengiiterverkehr: Der Schienengiterverkehr als Teil des Eisenbahnverkehrs
untersteht der Eisenbahngesetzgebung. Der Transport auf der Schiene erfolgt je nach
Grosse der Sendung entweder als Stiickgut, Wagenladung oder Ganzzug.

Kombinierter Verkehr (KV): Das Bundesamt fiir Verkehr unterscheidet zwischen dem
begleiteten und dem unbegleiteten kombinierten Verkehr. Der begleitete kombinierte
Verkehr ist die Beforderung eines von seinem Fahrer begleiteten Motorfahrzeugs mit
einem anderen Verkehrstrager (z.B. Bahn oder Fahre). Im alpenquerenden Verkehr wird
darunter der Bahnverlad von ganzen Lastwagen und Sattelschleppern verstanden, bei
denen der Fahrer/die Fahrerin in einem separaten Begleitwagen mitreist (Rollende
Landstrasse; Rola).

Der unbegleitete kombinierte Verkehr (UKV) ist die Beforderung eines von seinem
Fahrer nicht begleiteten Motorfahrzeuges mit einem anderen Verkehrstrager (z.B.
Fahre oder Bahn) oder die Beforderung von Containern und Wechselbehéltern mit
mehreren Verkehrstragern (z.B. Strasse-Schiene oder Rheinschiff-Schiene).

Konzept fiir den Giiterverkehr auf der Schiene des Bundes: Der Bundesrat hat am 20.
Dezember 2017 mit dem Konzept fir den Glterverkehr auf der Schiene Grundlagen
flr die langfristige Entwicklung der verschiedenen Anlagen des Schienengliterverkehrs
festgelegt. Im Vordergrund steht die Abstimmung mit der Planung des Ausbaus und
des Erhalts der Bahninfrastruktur. Im Anhang zu diesem Konzept sind die Anlagen fiir
den Schienenverkehr aufgefiihrt und kénnen dort nachgeschlagen werden. Fiir den
Kanton Graubilnden relevant sind die Freiverlade, die bedeutenden KV-Umschlags-
anlagen und die privaten KV-Umschlagsanlagen.

Kantonales Giiterverkehrskonzept Graubiinden: Seit dem Jahr 2018 liegt das Glter-
verkehrskonzept des Kantons Graubilindes vor. Im Rahmen des Konzeptes wurden
ein Zielsystem sowie mogliche Massnahmen erarbeitet. Die folgenden drei Massnah-
men sind der ersten Prioritatsstufe zur Umsetzung zugeordnet: Unterstiitzung neuer
Anschlussgleise, Ausbau/Férderung bestehender Umschlaganlagen (Erschliessung
und Verladeinfrastruktur), Initiierung runder Tisch und anschliessende Organisation
UKV Graublinden.
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Objekte

Hinweis 1: Vorhaben, welchen ein richtplanrelevanter Beschluss der Regierung des Kantons Graublinden
zugrunde liegt, sind behoérdenverbindlich und werden in der Objektliste farbig hinterlegt. Vorhaben, die
Gegenstand eines Sachplans des Bundes sind, sind ebenfalls behérdenverbindlich, beruhen jedoch auf
einem Bundesratsbeschluss. Diese Vorhaben sind in der untenstehenden Objektliste als Information
aufgenommen und werden deshalb nicht farbig hinterlegt, ebenso wie die Objekte, die auf den Sach-
planen vorgelagerten Entwicklungsprogrammen beruhen (z.B. STEP).

Hinweis 2: Bei allen Objekten, die den Koordinationsstand «Festsetzung» erhalten, ist vorgangig die
Betroffenheit von Inventaren des Natur- und Heimatschutzes abzuklaren. Ebenso sind sie hinsichtlich der
Belange des Gewasser- und Umweltschutzes und anderes mehr (Jagd, Landwirtschaft, Energie, etc.) zu
Uberprifen. Die diesbezligliche Vertraglichkeit bzw. das héher zu gewichtende Interesse ist mittels einer
Interessenabwagung nachzuweisen. Dies kann in Form einer Voruntersuchung (projektausschliessende
Konflikte) im Richtplanverfahren und abschliessend (vertiefte Abklarung) im Plangenehmigungsverfahren
erfolgen. Auf einen Hinweis pro Objekt (in der Spalte Bemerkung/Verweis) wird verzichtet.

Region Nr. Kanton | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Ver-
/ Objekt Festlegung / weis
Beschreibung
Landquart | 24.TG.01 nein | Guterum- Vororientierung Infrastruktur Vorhaben steht in
schlagszentrum Bahnguterverkehr | direkter Abhan-
neben Unter- gigkeit zu den
haltszentrum Objekten 01.TB.05
RhB und 01.TB.07 bzw.
Massnahme b15 im
STEP 2035
Imboden 23.7G.01 nein | Freiverla- Vororientierung Infrastruktur Status: Projekt-
destandort Bahngtterverkehr | idee
Domat/Ems
Maloja 25.TG.01 nein | Glterum- Ausgangslage Infrastruktur
schlagszentrum Bahnguterverkehr
Samedan
Surselva 29.7G.01 nein | Guterum- Ausgangslage Infrastruktur
schlagszentrum Bahnglterverkehr
Schnaus-Strada
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6.7 Flugverkehr

Ausgangslage

Die Luftfahrtinfrastruktur leistet im Gebirgs- und Tourismuskanton Graubiinden einen
unverzichtbaren Beitrag an die Wettbewerbsfadhigkeit und Marktkompetenz. Gleich-
zeitig sind aber auch Einschrdankungen im Bereich der Zivilluftfahrt — namentlich aus
Grinden des Larmschutzes und des Natur- und Landschaftsschutzes — sinnvoll und
notwendig.

Massgebend fiir Infrastrukturen der Luftfahrt ist der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Luftfahrt (SIL) des Bundes. Der SlL ist ein eigenstandiger Sachplan, gilt aber als Bestand-
teil des Sachplans Verkehr des Bundes. Heute verfligt der Kanton Graublinden Gber
einen Regionalflughafen (Samedan), fiinf Heliports, neun Gebirgslandepladtze und zwei
Flugsicherungsanlagen fiir den Luftverkehr. Der Bedarf an Helikopterflugfeldern und
Gebirgslandeplatzen auf dem Kantonsgebiet ist im vom Bundesrat im Februar 2020
beschlossenen SIL, Teilnetz Heliports, berilicksichtigt. Das Netz mit den Gebirgslande-
platzen hat der Bundesrat mit Beschluss vom 21.10.2015 auf 40 Landestellen reduziert.
Flr den Kanton Graubtiinden bleibt Zahl und Verteilung der Gebirgslandeplatze unver-
andert. Fiir den Regionalflughafen Samedan, der Bestandteil des festgesetzten Netzes
der Regionalflugplatze ist, sind seit Ende 2019 auch Charterfllige mdglich. Basierend
auf einem Koordinationsprozess, bei welchem alle beteiligten Partner involviert waren,
wurde das SIL-Objektblatt angepasst und am 13.9.2019 vom Bundesrat beschlossen.
Ende 2019 erfolgte zudem die Bewilligung fiir das Flugverfahren nach Instrumenten-
flugregeln. Die raumliche Abstimmung zwischen den einzelnen Luftfahrtanlagen und
den (brigen Nutzungen erfolgt fortlaufend in weiteren Etappen des SIL.

Ziele und Leitsatze

Zielsetzung

Das gesamte Kantonsgebiet wird mit den notwendigen Infrastrukturen fir die
zivile Luftfahrt bedarfsgerecht versorgt. Die Infrastrukturanlagen der Luftfahrt
werden auf die Ubrigen Nutzungen abgestimmt und an das lbrige Verkehrsnetz
angeschlossen.

Leitsatze

Graubiinden an das Netz des 6ffentlichen Linienflugverkehrs
anschliessen

Der Regionalflughafen Samedan weist als einzige Luftfahrtanlage im Kanton das
Potenzial fiir die Anbindung an das Netz des 6ffentlichen Linienflugverkehrs auf.
Dieses Potenzial wird moglichst schonend genutzt. Dabei wird eine optimale
Vernetzung mit dem landseitigen 6ffentlichen Verkehr angestrebt.

Verkehr
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s. Erlauterungen
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«Interessen des
Kantons»
s. Erlauterungen

Unerwiinschte Entwicklungen und Auswirkungen minimieren

Mit raumplanerischen Instrumenten werden die bendtigten An- und Abflug
korridore freigehalten bzw. das Heranwachsen von Siedlungsgebieten an
Flugplatze bzw. Helibasen verhindert (Larmbelastungskurven, Hindernis-
begrenzung und Flugplatzperimeter).

Die Larm- und Schadstoffemissionen durch den Flugbetrieb werden mittels
angepasster betrieblicher Auflagen beschrankt.

Die Beeintrachtigung von Wohn- und Erholungsgebieten sowie der Lebens-
raume von Tieren durch den Flugbetrieb wird minimiert.

Handlungsanweisungen

Die Weiterentwicklung und Anderung des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur
Luftfahrt (SIL) wird in Zusammenarbeit mit dem Bund verfolgt. Der Kanton setzt
sich fir die Beriicksichtigung seiner Interessen ein.

Federfiihrung: Departement fir Infrastruktur, Energie und Mobilitat

Erlduterungen

SIL: Eine ausfiihrliche Erlduterung des Sachplans Verkehr des Bundes ist im Kap. 6.1
enthalten. Die Abbildung «Luftfahrtinfrastruktur gemass SIL im Kanton Graubiinden»
zeigt einen Ausschnitt der Ubersichtskarte des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur
Luftfahrt (SIL) des Eidgendssischen Departements fiir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) bzw. des Bundesamtes fir Zivilluftfahrt (BAZL). Das Netz der
Gebirgslandeplatze wurde im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) mit Beschluss
vom Bundesrat vom 21.10.2015 festgelegt.

Die wichtigsten Interessen des Kantons im Bereich der Luftfahrt sind:

Weiterbetrieb und Ausbau des Regionalflughafen Samedan und dessen optimale
Erschliessung durch das Ubrige Verkehrsnetz

Versorgung des Kantons mit den notwendigen Helibasen gemass aktuellem
SIL-Konzept

Versorgung des Kantons mit den notwendigen Gebirgslandepldtzen gemass dem
aktuellen SIL-Konzept
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Beschrdankung der Beeintrachtigungen durch den Flugbetrieb mittels betrieblicher
Auflagen (einzuhaltende Flugwege und Flughéhen, maximal zulassige jahrliche
Flugbewegungen, zuldssige Betriebszeiten, etc.)

Keine zusatzlichen Gebirgslandeplatze fiir Heliskiing und Helibiking
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Objekte

Hinweis: Vorhaben, welchen ein richtplanrelevanter Beschluss der Regierung des Kantons Graubiinden
zugrunde liegt, sind behoérdenverbindlich und werden in der Objektliste farbig hinterlegt. Vorhaben, die
Gegenstand eines Sachplans des Bundes sind, sind ebenfalls behérdenverbindlich, beruhen jedoch auf
einem Bundesratsbeschluss. Diese Vorhaben sind in der untenstehenden Objektliste als Information

aufgenommen und werden deshalb nicht farbig hinterlegt

Region Nr. Kan- | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Verweis
ton / Objekt Festlegung /
Beschreibung
Engiadina 09.TL.01 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
Bassa/ Val platz Alp Trida Konzeptteil
Mstair Samnaun (26.02.2020)
Landquart | 01.TL.02 | nein | Heliport Unter- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
vaz Konzeptteil
(26.02.2020)
Maloja 11.TL.01 | nein | Regionalflug- Festsetzung Weiterentwick- Sachplaninhalt,
platz Samedan lung Koordinationsstand
differenziert, je nach
Thema/Aspekt, SIL-
Konzeptteil
(26.02.2020)
Maloja 11.TL.02 | nein | Heliport St. Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
Moritz Konzeptteil
(26.02.2020)
Maloja 11.TL.03 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Fuorcla Konzeptteil
Chamuotsch, (26.02.2020)
Silvaplana
Maloja 11.TL.04 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Fuorcla Konzeptteil
Grischa, Cele- (26.02.2020)
rina
Maloja 11.TL.O5 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Vadret Konzeptteil
dal Corvatsch, (26.02.2020)
Samedan
Maloja 11.TL.06 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Vadret Konzeptteil
Pers, Pontre- (26.02.2020)
sina
Maloja 11.TL.07 | nein | Flugfunkanlage | Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
Corvatsch, Konzeptteil
Samedan (26.02.2020)
Moesa 14.TL.01 | no Eliporto di San Dati acquisiti Mantenimento Sachplaninhalt, SIL-
Vittore dell'esercizio Konzeptteil
(26.02.2020)
Plessur 06.TL.01 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Arosa Konzeptteil
(26.02.2020)
Prattigau/ | 08.TL.0O1 | nein | Heliport Davos Zwischenergebnis Neubau, Sachplaninhalt, SIL-
Davos Standort offen Konzeptteil
(26.02.2020)
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Region Nr. Kan- | RRIP | Gemeinde / Ort | Stand Koordination | Objektspezifische | Bemerkung / Verweis
ton / Objekt Festlegung /
Beschreibung
Prattigau/ | 07.TL.01 | nein | Gebirgs- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
Davos landeplatz Konzeptteil
Madrisahorn, (26.02.2020)
Klosters
Surselva 02.TL.01 | nein | Heliport Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
Tavanasa, Breil/ Konzeptteil
Brigels (26.02.2020)
Surselva 02.TL.02 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Crap Sogn Konzeptteil
Gion, Falera (26.02.2020)
Surselva 02.TL.03 | nein | Gebirgslande- Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-
platz Vorabglet- Konzeptteil
scher, Elm (GL), (26.02.2020)
Laax
Surselva 02.TL.04 | nein | Flugsicherungs- | Festsetzung Weiterbetrieb Sachplaninhalt, SIL-

radar Lukma-
nier, Medel

Konzeptteil
(26.02.2020)
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Abbildung 6.6.
Luftfahrtinfra-
struktur gemdss
SIL im Kanton
Graubiinden

Richtplan Kanton Graubiinden

0412022



	6.1	Gesamtverkehr 
	6.2	Strassenverkehr
	6.3	Öffentlicher Personenverkehr 
	6.4	Fuss- und Veloverkehr 
	6.5	Agglomerationsverkehr/Agglomerationsprogramme 
	6.6	Güterverkehr 
	6.7	Flugverkehr 

